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Vo r~w- o 1 .. t. 

U nter dern N amen The res i an u rn, der schon durch 

die ob en abgebildete Denkmünze a us dern J ahre 17 46 über­

liefert ist, wirkt unsere Lehr- und Erziehungs- Anstalt seit 

nahezu anderthalb J ahrhunderten irn Sinne und Geiste ihrer 

erhabenen Stifterin. 

Seit den Zeiten des Barden Sine d (Michael Denis) und 

des Begründers der Numisrnatik, Eck he 1, welche beide der­

einst Zierden des Lehrkorpers der Akadernie gewesen s}nn, haL 

unsere Anstalt stets ihre Theilnahme an wissenschaftlichen und 

literarischen Bestr~bungen bekundet. 

Auf der V er sam m 1 un g d e ut s ch e r Philo 1 o ge n 

und Sc hu 1 rn anne r war das Theresianum bereits 1852 in 

Gottingen vertreten und hat ihr seither lebhaftes Interesse 

entgegenge bracht. 

Mit vorliegenden Abhandlungen entbietet die Anstalt den 

Mannern der Wissenschaft und Schule den herzlichsten Fest­

gru.B! 

Die Direction. 



In hal t. 

1. Prafect H e in ri ch Ra k: , G~ndzüge der Organisation der .,. 
k. k. Theresianischen Akademie". 

2. Prof. Franz Zoch ba uer: ,Studien zu den Annalen des 

Tacitus". 

3. Prof. Dr. August Engelbrecht: ,Das Titelwesen bei 

spatlateinischen Epistolographen". 



Grundzüge. 
der 

Organisation der li.li. Theresianischen Akademie. 

Mit einer eiuleitendeu geschichtlichen Übersicht. 

Im Auftrage der Akademie- Direction verfasst 

von 

Prafect Heinrich Rak. 





1. Geschichtliche Übersicht.1
) 

~~~~jls Maria Theresia daran gieng, nach einem groB an­
gelegten Plane die V erwaltung . in den von ihr regierten 
Landern zu reformieren, gründete sie zu diesem Zwecke 

auch eine Reihe von Erziehungsanstalten, unter w~lchen die nach 
der groBen Kaiserin benannte Theresia ni s ch e A ka de rn i e 
eine hervorragende Stelle einnimmt. Dieselbe batte die Aufgabe, 
den Sohne~ des erblandischen Adels, in dessen Handen zu jener 

• Zeit die Besorgung der wichtigeren Staatsgeschafte zum groBten 
Theile lag, eine ihre.m künftigen Berufe entsprechende Erziehung 
und hohere allgemeine wie fachliche Bildung zu vermittelu. 

Nachdem die Absicht der ~aiserin, zu diesem Zwecke eine 
;,Ritterakademie" zu gründen, bekannt geworden war, erbot sich 
der Jesuite nord en, diesel be zu errichten, wenn ihm das schon 
langere Zeit unbenutzt stehende kaiserliche Lustschloss Favorita 
auf der Wieden hiezu kauflich überlassen würde. Maria Theresia 
gieng auf diesen Vorschlag ein, da die J esuiten versprachen,_ die 
Anstalt genau nach den Intentionen der Kaiserin zu errichfen und 
zu leiten. Es wurde ihnen dm·ch einen V ertrag vom 24. Fe bruar 
1746 die Favorita mit allen links von der LandstraBe liegenden 
Gebauden und Gründen nebst den Privilegien, die für das kaiser­
liche Lustschloss Geltung hatten, gegen Bezahlung von 30.000 fl. rh. 
überlassen. Schon im November des genannten Jahres wurde die 
Anstalt, über welche Graf K he ven hill er als von der Kaiserin 
ernannter Cm·atm· die Oberaufsicht führte, unter dem Namen 
Collegium Theresianum eroffnet. Zunachst wurden nur Sohne des 

1) Ci ca 1 e k, Beitrage zur Geschichte des Theresianums, Wien, 1872, 
Verlag d. Ther. Akad. 

S ch w ar z, Geschichte der k. k. Theresianischen Akad ernie von ihrer 
Gründung bis zum Curatorium Sr. Excellenz A. R. v. Schmerling, 1746-1865, 
Wien, 1890, Verlag d. Ther. Akad. 
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katholischen osterreichischen Adels aufgenommen. Die Zahl der 
Zoglinge betrug im m·sten J ahre 26. Es waren dies sammtlich 
Zahlzoglinge, die jahrliche Pension für einen Zogling betrug 
100 Ducaten. 

Der Unterrichtsplan, der schon bei der Gründung der 
Anstalt genau festgesetzt wurde, aber erst nach und nach zur 
vollstandigen Ausführung kommen sollte, war in zwei Stufen ge­
gliedert. Die erste Stufe begriff die Grammatical- und Humani­
tatscl!tssen und die Philosophie in si ch; Lehrplan und Methode 
entsprachen ziemlich genau der 'ratio et institutio studi01·um Aqua­
viva's, wenn sie auch dm·ch die intensivere Pfl.ege einiger Facher, 
wie der Geschichte, der deutschen Sprache und der Arithmetik 
etwas über dieselbe hinausgiengen. Die zweite Stufe umfasste die 
juridischen Studien in drei Jahr_(angen, an welche sich noch eine 
.specielle Fachausbildung für ... die diplomatische Laufbahn, die 

Landerverwaltung und die Landesokonomie anschloss. N eben dem 
erwahnten wissenschaftlichen Unterricht sollte den Zoglingen in 
der Anstalt auch die Ausbildung in den sogenannten adeligen 
Exercitien, Tanzen, Fechten und Reiten, und in den fremd en 
Sprachen vermittelt werden. Mit Ausnahme der korperlichen 
Übungen und der meisten juridischen Facher lag der Unterricht ., 
ganz in den Han den der J esuiten. 

Die Er z i eh un g, die ihnen ausschlieBlich übertragen war, 
besorgten untel' Leitung des Pater Rector und der Patres Minister 
und Subminister die Prafecten, deren jedem ungefahr zehn Zog­
linge, in eine ,Kamerate" vereinigt, anvertraut waren. Die Haus­
ordnung war eine sehr strenge. Nach ihr war es z. B. niemals 
gestattet, dass ein Zogling bei seinen Angehorigen speise oder 
übernachte; auch wahrend der Herbstferien batte der Hector 
nicht das Recht, dies zu erlauben, ohne in jedem besonderen 
Falle die Genehmigung der Kaiserin einzuholen. 

Zur materiellen Sicherstellung der von ihr geschaffenen An­
stalt erlieB die Kaiserin in den m·sten fünf Jahren mehrere S ti ft s­
b r.i e fe, dm·en wichtigster der vom 30. October· 1751 ist. Dm·ch 
denselben wurden die Propsteien Battaszék und Zwettl und ·die 
Pfarreien Eggenburg und GroB- Russ bach, deren jahrlicher Ge­
sammtertrag sich auf 17.600 fi.. belief, nebst einem Kapital von 
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80.000 fl. der Anstalt übergeben. Sebou früher waren derselben 
damais bereits bestehende Stiftungen wie die freiherrlich Kirch­
berg'scbe und die von Schellenburg'sche einverleibt worden. Auch 
wurde die vom ersten Leibarzte Karls VI., Pius Nicolaus Gare Bi, 
gegründete und von dessen Sohne mit einem Kapital von 10.000 fi. 
dem offentlichen Gebrauche gewidmete Bibliothek der Akademie 
übergeben, ferner dm·ch eine besondere Stiftung die Bestreitung 
der Kosten des Baues einer Reitschule und die Erhaltung der­
selben sichergestellt. 

Wenn auch der Zustand der Anstalt in dèn m·sten Jahren 
au13erlich ein blühender war, indem infolge des guten Rufs, dessen 
sie sich erfreute, die Anzabl der Zoglinge schnell wuchs, zeigte 
sich doch sehr bald, dass sie die Hoffnungen, welche die Kaiserin 
in sie gesetzt batte, nicht oder doch nur in geringem Ma13e zu 
erfüllen geeignet war. Insbesondere ergaben sich Abweichungen 
von den I ntentione~ der kaiserlichen Stifterin in der Richtung, 
dass die Patres auch an dieser Anstalt lediglich die 1·atio et in­

stitutio studio1·um des Jesuitenordens anzuwenden bestrebt waren, 
wahrend von staatlicher Seite ·n·amentlich eine intensivere Pflege 
der juridischen Studien sowie de1' korpèrlichen Übunge'n .- von 
anderen Erziehungsfragen· abgesehen · - urgiert wurde. Ais si ch 
auch die finanzielle Lage der Anstalt immer schlechter gestaltete, 
wurde bei gleichzeitiger Ordnung der Finanzen die Administration 
dem Directorium als der Staatsbehorde in Cameralsachen uber­
tragen. An der Spitze desselben standen die beiden Kanzler Graf 
H au g witz und Graf Ch ote ki denen von mm an auch die 
Oberaufsicbt über die ·adeligen Exercitien oblag, wahrend bezüg­
lich der Aufsicht über die Studien der Wiener Erzbischof Tr au t­
s oh n berufen wurde, den bisberigen Cm·at01· G1;afen K he ven­
h iller, der 1-7 55 von seinem Am te schied, zu ersetzen. · 

ScblieBlicb belie13 man zwar den J esuiten die Leitung des 
Collegiums als Convict, gründete aber daneben eine von dem­
selben vollstandig getrennte Ritter a ka demie, für der en U nter­
bringnng der nordlicbe Tract des Hauses bestimmt wurde. In 
dieser sollten nur die juridiscben und politiscben Wissenschaften 
gelehrt und die adeligen Exercitien betrieben werden; die Leitung 
soUte weltlichen Handen anvertrant werden. Da dem Jesuitencolle-
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gium die früher errichteten Stiftungen verblieben, bedeutete die 
Gründung der Ritterakademie einen neuen Act der kaiserlichen 
:Munificenz. Das auf Staatskosten vollendete nene Gebaude wurde 
Eigenthum der Akademie, zu deren Erhaltung 14.000 fl. als 
Ertrag einer sichergestellten Summe von 280.000 :8. bestimmt 
wurden. Zum Director wurde der geheime Rath Graf S a 1 m 
ernannt. Die Eroffnung der neuen Ritterakademie erfolgte am 
1. Mai 1755 mit 18 Zoglingen, welche aus der bisherigen Juristen­
abtheih.mg des J esuitencollegiums übertraten. Die Lehrkanzeln 
waren mit hervorragenden Mannern, Professoren der Wiener 
U niversitat, besetzt. Die Hausord~ung war eine strenge, wenu 
auch dem vorgeschrittenen Alter der Zoglinge und dem Princip 
der freieren weltlichen Leitung entsprechende. 

Doch batte die neue Anst~H kein Glück. Der siebenja.hrigc 
Krieg entzog viele junge Adelige den Studien, die Anzahl der 
Zoglinge blieb infolge dessen eine sehr geringe. Die Kosten, 
welche die Anstalt verursachte, waren im V erhaltnis zu ihren 
Leistungen viel zu hohe. Die Ritterakademie wurde demnach 
1.7 58 nach kaum dreijahrigem Bestande wied er aufgelost und die 
wenigen Zoglinge, die sie zahlte, in der 1749 gegründeten und 
1756 unter den besonderen Schutz der Kaiserin gestellten herzog­
lich Sa voy 'sc he n A ka demie untergebracht. Das Ge bau de, 
welches die Ritterakademie innegehabt batte - wie erwahnt, 
der nordliche Zubau der Favorita - wurde dem Erzbischof 
Graf en M i gaz z i geschenkt. 

Obwohl das Collegium der Jesuiten, wie gesagt, getrennt 
von der Ritterakademie weitergeführt worden war, war es doch 
mit drrselben durch die raumliche Nahe in einer gewissen V er ­
Lin dung gestanden, die sein em Ansehen forderlich war, indem 
~ ein e Zoglinge nach Absolvierung der Philosophie sogleich in 
ùic Ritt crakademie übertraten, diese also ti·otz der thatsachlicL 
vollstündigen Trennung immerhin ais ein e hohere Stufe des 
Collegiums gelten konnte. Dieses letztere war nach Ordnung 
sein er finanziellen Verhaltnisse, theilweise auch dm·ch den U rn ­
stand, dass nach kaiserlicher Verfügung vom Novemb er 1755 
auch Sohne des nicht - katholischen Adels aufgenommen werden 
durften, materiell wieder in ein e günstigere Lage gekommen und 
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empfand nun die Auflosung der Ritterakademie, die ihm unter 
anderen Vortheilen auch den der Mitbenutzung der Reitschule 
gewahrt batte, als schweren Schlag. Die J esuiten kauften daher 
das Haus der Ritterakademie vom Erzbischof zurück und baten, 
man mt)ge ihnen wieder die Einrichtung einer Juristenabtheilung 
gestatten, indem sie aufs neue versprachen, ihren Lehrplan und 
ihre Erziehungsprincipien ganz den Intentionen der Kaiserin an­
zupassen. In der That wurde ihre Bitte erfüllt. Es wurde ihnen 
gestattet, die Anstalt wieder in der früheren Gestalt einzurichten; 
auch wurde für dieselbe in der Person des Erzbischofs Grafen 
Mi gaz z i neuerdings ein Cura tor ernannt, welche Stelle durch 
mehrere Jahre unbesetzt geblieben war. Die Kaiserin zeigte sich 
der Akademie sehr gnadig, besonders dadurch, dass sie die theil­
weise Einverleibung der wichtigen Teuffenbach'schen Stiftung, 
welcher die Fondsgüter Dürnholz in Mahren und Zistersdorf in 

• Ni-ederosterreich an~ehoren, gestattete. Die J esuiten zeigten si ch 
jetzt geneigter, an dieser Anstalt von der in ihren übrigen Colle­
gien geltenden 'ratio studiorurn einigermaBen abzugehen und den 
dringenden Forderungen der Zèit, die Pflege der Realien ver­
langte, Rechnung zu tragen. Es wurde ein physikalisches Cabinet 
und ein naturhistorisches Museum gegründet, auch erfuhr die 
deutsche Sprache unter der Leitung trefflicher Lehrer, der beiden 
Di ch ter · Mast ali er und D eni s, intensivere Pflege. Do ch fehlte 
es nicht an hervorragenden Mannern, welche fortfuh1•en; die 
Nothwendigkeit der Staatsaufsicht über das gesammte Unter­
richtswesen zu betonen und insbesondere für das Theresianum 

eine weltliche Leitung zu verlangen. 
Da erfolgte im September 1773 die Au f h e bun g des 

Jesuite nord en s. Für die Anstalt batte dies zur Folge, dass 
sie als ,k. k. adelige Akadernie", das Gebaude ais Hofgebaude 
erklart und das gesarnmte Personale unter die Jurisdiction des 
Obersthofmarschalls gestellt wurde. Zum Curator wurde Graf 
Lanthieri ernannt. Die Leitung verblieb noch einige Zeit in 
den Handen der Exjesuiten, die jetzt zu gründlichen Reformen 
in Erziehuug und Unterricht schritten. Es wurde besonders in 
der Erziehung eine groBere Uniformitat, im Unterricht eine inten­
sivere Pflege der Realien und cler deutschen Sprache dm·ch-



geführt, die juridischen Studien von drei auf vier J ah re erweitert. 

lm . J ah re 1776 wurden die Tberesianische . und die Savoy'sche 

Akademie derart mit einander in Verbindung gebracht, dass sie, 
unter gemeinsamer Oberleitung stehend, einander erganzen sollten, 
indem in der ·ersteren nur die Humanisten und Philosophen,_ in 

der letzteren die Juristen untergebracht wurden. Zwei Jahre_ 

spater wurde die Vereinigung der beiden Akademien eine noch 

innigere, indem die Savoy'sche Akademie, der übrigens voll­
komm&ne Selbstandigkeit zugesichert war, voii ihrem Gebaude 
auf der Laimgrube in den N ordtract des Theresianischen Ge­

bandes verlegt wurde und der um das osterreichische Unterrichts­
wesen hochverdiente ;J?iarist P. Gratian Mar x die Leitung bei der 

Akademien· übernahm. 

Am 29_.- November 1780 sJlrb die groBe Kaiserin Mari a 

T·h er e si a. Der Tod der Stifterin soli te für ihre Schopfung, die 

schon bis da)lin ein so wechselvolles Schicksal erfahren batte, 

eine nocJ1 gründlichere U mgestaltung bringen. Kaiser Josef war 

kein ·Freund der ,.gemeinsamen Erziehung. Trotzdem lieB er die 

Anstalt vorlaufig bestehen, ja dieselbe erreichte sogar in den 

ersten. Jahren seiner Regierung dadurch, dass sie mit der gut f11n­
dierten Brünner Adeligen Akaùemie vereinigt wurde, den Hohe­

punkt :auBerer GroBe. Man lieB ihr aber keine Zeit, auch zur Con­
solidierung · i}lrer inneren Verhaltnisse und dadurch zu -gedeih­

lichem Wirken zu gelangen, denn durch ein Hofdecret 
vom 20. Nove rn ber 1783 wurde sie -a"!lfgelost. Diese 
Auflosung betraf zunachst die ursprüngliche Gestalt der Anstalt, 

war aber keine so vollstandige, dass nicht eine Verbindung 

zwischen der ersten Periode ihrer wechselreichen Geschichte 

und der zweiten, in die Gegenwart hineinreichenden, bestande. 

Denn ·wenn auch der Kaiser verfügte, dass das Akademiegebaude 

nebst ùem gro.Ben Garten in den Besitz der k. k. Ingenieur­

Akademie . übergehen, die BiLliothek und die anderen reich­

haltigen Sam:mlungen an verschiedene Hof- und Staatsanstalten 

übergeben werden sollten , blieben doch die übrigen Stiftungen 
ihrem ursprünglichen Zweck erhalten, namlich zur Ausbildung 

junge1· Lente zu dienen, welche sich der Beamtenlaufbahn 

widmen . wollte11. Doch sollte di e Erzi ehung derselben nicht 



mehr eine gemeinsame sein, sondern in die Familie verlegt werden; 
aus den Stiftungsgeldern wurden Handstipendien creiert; welchè 
in gleicher W eise Adeligen wie Nicht- Adeligen zuganglich ge­
macht wurden. Für die in Wien wohnenden Handstipendisten 
wurde im Barbara-Stifte (dem heutigen Handelsministerium) eine 
Lebranstalt mit den Grammatical- und Hnmanitatsclassen errichtet, 
in welcher auch der Unterricht in den fremden Sprachen, 
im lfechten und Tanzen ertheilt wurde. Philosophie und Jus 
horten die jungen Leu te nunmehr an der U niversiUit, wo sie 
auch ihre Prüfungen abzulegen hatten:. Besonders hervorzùheben 
ist, dass die Handstipendien nicht alle von gleicher Hohe waren, 
sondern dass es drei Classen derselben gab und bei der Ein­
reihung in eine dieser Classen ausschlie.Blich die aus den Zeug-_ 
nissen zu beurtheilende Würdigkeit des Stiftlin.gs mÇtBgebend war, 

Kaiser Leopold (1790-92) fas ste den Plan, wieder eine 
.Ritterakademie, wie sie in den Intentionèn Maria Theresia\~ 
gelegen war, zu . errichten. Er regierte nicht •lange genug, um 
diesen Plan vollsUindig zur Ausfübrung zu bringen, doch sind. 
seine diesbezüglichen V erfügungen immerhin als die Gründlage 
für die spatere Wiedererrichtung der Akademie anzusehen. Es 
wurden zunachst 30 Theresianische Stiftlinge im · Lowenburg'schen 
Convict untergebracht) wo sie unter der Aufsicht der PiaristeJi 

osterreichischer Provinz eine gemeilisame Erziehung und den 
Unterricht in den Grammatical- mid Humanitatsclassen _ erhielteu. 
Dieses in dem Lowenburg'schen Gebaude in der Josefstadtbefind~· 

liche, aber sonst von dem Convict vollsUindig getrennte Institut, 
in welches bald auch wieder Zahlzoglinge aufgenommen wui·den, 
führte den Namen ,Theresia ni sc h-L e op o l di ni sc he 

Akademie". 
Zu Beginn des Jahres 1792, kurz vor dem Tode des Kaisers 

wurde die Erlaubnis· ertheilt, in diese von dem Rector des Lowen­
burg'schen Convicts geleitete Akademie auch Philosophen und 
Juristen aufzunehmen, doch sollten dieselben im St. Barbara.,. 
Stifte untergebracht werden. Um Platz zu schaffen, wurden die 
daselbst noch geführten Humanitatsclassen aufgelassen, doch 
erhielten die Josefinischen Handstipendisten dort nach wie vor 
den U nterricht in den Ir ben den Sprachen und den adeligen 
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Exercitien. Es war also jetzt die ursprüngliche Theresianische 
Akademie in d1·ei Theile getheilt; zwei Theile, unter einander in 
organischer V erbindung und unter gemeinsamer Leitung stehend, 
bildeten die Theresianisch-Leopoldinische Akademie, waren aber 
in zwei verschiedenen Gebauden untergebracht, wahrend der 
dritte Theil, die Josefinische Lehranstalt, mit dem einen Theil 
der neuen Akademie dasselbe Gebaude theilte, aber sonst mit 
ihr keinen Zusammenhang batte und auch einer anderen Leitung 
unterstand. Au.Berdem war der Director der Theresianisch-'Leo­
poldinis~hen Akademie zugleich Director des Lowen burg'schen 
Convicts, welches als selbstiindige Anstalt fortbestand. Dass eine 
derartige Organisation nicht viel Gcdeihliches schaffen konnte, 
liegt auf der Band. Es resultierten auch thatsachlich aus ihr bald 
unhaltbare Zustande, so dass im ~hre 1797 der n . .:o. Regierungs­
prasident Graf Saur au den Auftrag erhielt, dem Kaiser eineu 
Vorschlag für die nothig erscheinende gründliche U mgestaltung 
zu unterbreiten. Dies er V orschlag gieng dahin, die Theresianische 
Akademie wieder in ihrer ursprünglichen G estait herzustellen. 

Die Wiedererrichtung der Akademie erfolgte dm·ch 
das Handschreiben des Kaisers Fr an z II. vom 9. Sept e m ber 
1797. Die neuerstandene Anstalt wurde wieder in den Besitz 
ihres früheren Ge bandes, der Favorita, gesetzt. Graf Saur au 
wurde zum Cm·at01·, Abbé Hofstater, der schon eine Zeit 
lang die Theresianisch- Leopoldinische Akademie geleitet batte, 
znm Director ernannt. Es wurden zunachst alle Zoglinge dieser 
letztgenannten Akademie aufgenommen, ferner alle Stipendisten, 
welche bisher 300 fl. bezogen hatten, wahrend die Aufnahme der 
übrigen allmalig erfolgte, in dem Ma.6e ais es die durch erledigte 
Stiftungen erzielten Ersparungen gestatteten, die Jahrespension 
eines Stiftlings auf 400 fl. zu bringen. Die Favorita, welche, wie 
oben erwahnt, im Jahre 1784 der k. k. Ingenieur-Akademie über­
geben worden war, musste von letzterer noch im Hm·bst 1797 
geraumt werden, es wurden sofort die nothigen Adaptierungen 
vorgenommen und schon am 1. December desselbE.n Jahres 
begann der Unterricht an der neuerstandenen Theresia ni sc h­
S a v o y's chen A ka demie. Der Lehrplan war nach der damais 
geltenden staatlichcn Norm eingerichtet; das Gymnasium um-
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fasste, auBer den für die besonderen Zwecke der Akademie 
errichteten Vorbereitungsclassen, die drei Grammatical- und die 
zwei Humanitatsclassen, die Philosophie bestand aus zwei, die 
juridischen Studien aus drei Jahrgangen. AuBerdem wurde auf 
allen Stufen Unterricht in den lebenden Sprachen und in den 
Fachern der korperlichen Ausbildung ertheilt. Die Erziehung 
wurde von zwolf Prafecten geleitet; diese waren, wie die Pro­
fessoren der Anstalt, theils Exjesuiten, theils \veltlichen Standes. 

Eine H au pts orge des Cura tors Graf en Sa urau gieng dahin, 
dass die Akademie wieder mit allen Eiurichtungen versehen 
werde, die dm·ch die Aufhebung vom Jahre 1784 für sie ver­
loren gegangen waren. Die Kirche wurde neu ausgestattet, die 
Sarnmlungen dm·ch Kauf und Schenkungen . wieder errichtet, 
der Bibliothek flossen dank der unermüdlichen Sorge des Cura~ 
tors von verschiedeuen Seiten bedeutende Bücherschatze zu, die 
Reitschule wurde restauriert und von dem Kaiser in munificenter 
W eise ausgestattet; der in den letzten J ahren arg vernachhissigte 
Garten für die Zwecke der Akademie neuerdings adaptiert und 
in der im W esentlichen heute no ch bestehenden Gestalt angelegt. 
Auch auf wirtschaftlichem Gebiete, besonders in der V erwaltung 
der Fondsgüter, wurde eine bedeutende 'l'hiitigkeit entwickelt. 
Die Anstalt bob si ch immer mehr und erreichte bereits im J ahrè 

1801 einen Stand von 87 Stiftlingen und 130 Zahlzoglingen. 
Ais Graf Saur au in diesem Jahre znrn Ge~anrltcil am 

russischen Hofe ernannt wurde, folgte ihm ais CUI·atOI' der Aka­
demie der Geheime Ra th Freiherr von Su m rn er au- Vogt. 

Unter der Amtsführung desselben wurde 1804 die Direction 
dei· Akadeli1ie sowie die V erwaltung des Ha uses den Pi ar i sten 
bohmisch-mahrischer Provinz übertragen. Das Akademiegebaude 
erfuhr dm·ch Aufsetzung eines dritten Stockwerks auf den reehts 
von der Haupteinfahrt gelegenen Quertract eine nicht nnwesent­
liche VergroBerung. Der neue staatliche Lehrplan ( derselbe, der 
im allgemeinen bis 1849 in Geltung blieb) trat 1805 am Gym­
nasium der Akademie in Kraft; dm·ch ibn fnnden die Realien nnd 
das Griechische wenigstens theilweise Berücksichtignng. lm Jahrc 
1810 wurden auch tlie jnridischen Studien an der Anstalt nach 
der staatlichen Norm geregelt. 
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In okonomischer Beziehung ist das Curatorium Su rn m er au 
besonders · wichtig, indem in dieser Zeit auf den Fondsgütern 
N eutitschein, Dürnholz und Eggenburg umfassende Anderungen 
vorgenommen wurden und die bisber verpacbtete Herrschaft 
Battaszék in eigene V erwaltung kam. Gleichwohl verschlechterte 
sich die Finanzlage der Anstalt theils infolge von Transactionen, 
die nicht zum V ortheile der Akademie ausfielen, theils infolge 
der Kriegsschaden von 1805 und 1809 in bedeutendem Ma.Be. 

Al,t3 im Jahre 1817 Freiherr v. Summerau gestorberi war, 
blieb der Posten des Curators durch vier Jahre unbesetzt und 
der Director batte den Auftrag, sièh unmittelbar an den Kaiser 
zu wenden. Doch war Peter B ru c k ne r, . übrigens ein dm·ch 
sein früheres. Wirken hochverqienter Mann, schon zu ait, um 
diesem nun um so wichtiger und v-!rantwortungsvol1er gewordenen 
Amte gehorig vorstehen zu kom~en. Es mehrten sich die Übel­
stande in padagogischer und administrativer Hinsicht und erst 
als im Jahre 1821 August Freiherr von Herzog en berg 
(Beccaduc) zum Cm·at01· ernannt wurde, kam wieder ein friscber 
Zug in die Akademie. 

Schon in den ersten Jahren der neuen Oberleitung b~at 

ein W echsel in der Direction ein, es wurden im Personale der 
Anstalt Reductionen vorgenommen, überflüssige Stellen aufge­
lassen und dm·ch V ereinigung einer gro.Beren Anzahl von Zog­
lingen in eine Abtheilung die Zahl der Kameraten verringert. 
Wahrend auf diese Weise durch gute Verwaltung und Sparsam­
keit die finanzielle Lage der Akademie sich rasch besserte, er­
fuhren auch die Angelegenheiten der Erziehung und des Unter­
richts die wirksamste Forderung. lm Jahre 1819 waren einige 

. Anderung.en im staatlichen Studienplan vorgenommen worden, 
welche auch für das Anstaltsgymnasium Geltung bekamen. Unter 
dein Curatorium H er z o g en b e r g wurden für die Akademie 
mehrere neue Stiftungsplatze gegründet; die Bibliothek erfuhr 
dm·ch die Schwandner'sche Schenkung eine namhafte V ermehrung. 

Freiherr v. Herzog en berg starb im Jahre 1834. 
Kurze Zeit ilach dessen Tode wurde der zweite Prasident 

der obersten Justizstelle Ludwig Graf Ta aff e zum Curator er­
nannt. Sein vVirken in dieser Stellung ist besonders ausgezeichnet 
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durch die MaBnahmen, die er traf, um das physische W ohl der 
Zoglinge zu fordern. 1836 wurde die Schwimmschule errichtet, 
1838 der Turnunterricht eingeführt, in demselben Jahre eine 
Sommerreitschule errichtet und 1845 dm·ch Adaptierung eines 
zweckmaBigen Locals der Fechtunterricht wesentlich gefordert. 
Auch in der Anlage des der physischen Erholung der Zoglinge 
dienenden Akademiegartens wurden in jener Zeit einige vortheil­
hafte Anderungen vorgenommen. 

Die Administration der Fondsgüter erfuhr dm·ch Verbesse­
rungen in der Bewirtschaftung und besonders dm·ch eine neue In­
struction für die Rechnungslegung einen bedeutenden Aufschwung. 

Nicht gerin ger war das Interesse, welches Graf Ta aff e für 
die speciel1en Aufgaben der Erziehung und des Unterrichts in 
der seiner Oberleitung anvertrauten Anstalt an den Tag legte. · 
Die vom Freiherrn von Herzog en berg a us Ersparungsrück­
_sichten angeordnete Zusammenziehung der Abtheilungen horte 
wieder auf und es ·erfolgte 1835 eine neue Eintheilung in 14 Kame­
raten. lm Jahre 1846 wurde die Anstellung von weltlichen Juristen­
prafecten genehmigt. Die Verpesserungen im Unterricht betrafen 
vorzugsweise die Pflege der modernen Sprachen und das Rechts­
Etudium. Besonders das letztere wurde durch Errichtung neuer 
Lehrkanzeln und durch Berufung ausgezeichneter Lehrkrafte in 
hervorragender W eise gefordert. 

Die Stürme des Jahres 1848 blieben nicht ohne bed~utende 
Einwirkung auf die Akademie. Der U nterricht erfuhr ~ine groBe 
Storung; die okonomische Lage gestaltete sich, indem durch die 
neue Ordnung der Dinge eine Anderung in den Besitzverhalt­
nissen eintrat, auBerst ungünstig. Infolge dieser Umstande bildete 
die Auflosung der Theresianischen Akademie neuerlich den 
Gegenstand der Erwagung; indessen wurde diese Absicht bei den 
diesfalls geführten Verhandlungen, insbesondere dank den Be­
mühungen des Graf en Ta aff e, wieder aufgegeben. Do ch sollten 
die Vorlesungen aus deri Rechts- und Staatswissenschaften nebst 
denen aus einigen anderen Disciplinen, wie Landwirtschaft, 
Chemie, Asthetik u. s. w. aufgelassen und ein Theil der dadurch 
frei werdenden Raumlichkeiten an die Universitat abgegeben 
werden. 
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Nachdem das Schicksal der Anstalt fast ein Jahr hindurch 
in Schwebe gewesen war, er:Boss die a. h. En t s ch 1 i e .13 un g 
Sr. Majestat des Kaisers Franz Josef vom 29. Sep­
te rn ber 1849, dm·ch welche inbetreff der Re organ i si er un g 
der Ak ade mie im Sinne der neuen Verhaltnisse Folgendes 
bèstimmt wurde : 

L D i e Th e r e s i an i s c h e Ritt er a k a d e rn i e ha t a 1 s 
,Theresianische Akademie" fortzubestehen, ist 
j e d o c h a u' c h N i c h t - A d e 1 i g e n z u g a n g 1 i c h z u rn a c h e n, 

insofe'rne nicht die Bestimmungen der mit dieser 
Akademie vereinigten Privat-Stiftungen dagegen 

lau ten. 
2. V o n d e r L e i t un g d er A n s ta l t d ur c h di e P i a­

risten bohmisch-mahrisc~r Provinz hat es abzu­

k o m rn e n un d s i n d d i e b i s li, e ri g e n Mange 1 u u d Ü b e 1-

stande durch zweckma.l3ige Veranderungen ihrer 
E in ri ch t u n g e n z· u b e s e i ti g en. 

3. Der Cura te 1 w ir d b loB die Ver w a 1 tu n g des 
Vermogens unter Oberaufsicht des Ministers für 

0 u 1 t u.s und Un terri ch t üh er lassen, da s Gym na si u m 
nach MaBgabe der R.aum1ichkeiten auch externen 
S c h ü 1 e r n z u g a n g l i c h g e rn a c h t. 

Dm·ch diese Bestimmungen war für die Akademie eine nene 
Grundlage geschaffen, auf welcher ihre gegenwartigc Organisa­

tion beruht. 
Graf Ta aff e, der in schwierigen Zeitverhaltnissen die Ober­

leitung der Anstalt in umsichtiger und thatkraftiger W eise dm·ch 

21 Jahre geführt hatte, starb am 21. December 1855. 
Die Thatigkeit seines Nachfolgers, des Grafen Georg 

Stock au, ist besonders in okonomischer Beziehung ausge­
zeichnet. Der Ertrag der Güter wurde bedeutend gehoben, die 

mit Servituten stark be1asteten Güter Zwettl und Eggenburg 
zum Verkaufe bestimmt und hiefür die einleitenden Schritte 
unternommen. In die Zeit des Curatoriums S t o c k au fallt 
auch eine namhafte Vermehrung der Stiftungen, indem 1857 die 
·Kaiser Franz Josef- Stiftung mit zehn Platzen für ungarische 
Zoglinge, 1858 die Kronprinz Rudolf-Stiftung, ebenfalls mit zeh n 
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Platzen u. zw. sieben für Ungarn und Siebenbürgen, drei für 
Croatien und Slavonien errichtet wurde. lm Jahre 1859, be­
ziehungsweise 1863 wurde die Stellung der weltlichen Prafecten 
geregelt. 

Graf Stock au starb am 12. April 1865. 
Am 28. April desselben Jahres wurde Seine Excellenz der 

Staatsminister Anton Ritter v. Sc h rn erling zum Curator ernannt 
und gleichzeitig mit dieser Stellung ein bedeutend erweiterter 
Wirkungskreis verbunden. 

Damit beginnt eigentlich für die Akademie die Gegenwart, 
indem der groBte Theil der in der folgenden Darstellung zu be­
sprechenden Einrichtungen, wenigstens in ihrer gegenwartigen 
Form, wahrend der Periode des Curatoriums Seiner Excellenz 
des Herrn Anton Ritter v. S ch rn e r l i n g in:s Leben get·ufen 
worden ist. 

In administrativer Hinsicht ist aus dieser Zeit besonders 
zu erwahnen, dass ·im Jahre 1875 das in Ungarn gelegene Fonds­
gut Battaszék in die Verwaltung der konigl. ungarischen Re­
gierung übergieng; für die Ablqsungssumme, welche den Anthe il 
der für Zoglinge aus cisleithanischen Landern bestimmten Stif­
tungen ausmachte, wurde die Gutsherrschaft Re pin in Bohmen 
angekauft. 

lm Jahre 1881 wurde die Gü ter-Direction, die bis 
clahin unmittelbar dem Curatorium unterstanden hatt§, _ ~ujt der 
A k a d e rn i e - D i r e c t i o n vereinigt. 

Das A ka de rn i e- Ge b aude wurde dm·ch Ausbau 
wesentlich vergt·oBert; im Jahre 1875 wurde zum Zwecke der 

· Unterbringung von zwei Kamet·aten auf de rn gegen den Garten 
gelegenen Langstract, im Jahre 1876 zum Zwecke der Ver­
groBerung der Krankenabtheilung auf dem das Hauptgebaude im 
Süden abschlieBenden Quertract ein drittes Stockwerk aufgeführt. 

lm Jahre 1883/4 endlich wurde zur Unterbringung der 
k. u. k. 0 rient ali s che n A k a. d e mie, deren Leitnng da mals 
dem Director der Theresianischen Akademie unbeschadet der 
Selbstandigkeit der erstgenannten Anstalt übertragen worden 
war, am Nordende des Akademie- Gebaudes ein gro.Ber, drei 
Stockwerke umfassender Quertract aufgeführt. 
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.. Il Gegen\vartige Organisation der There­
sianischen A.kadeulÎe. 

1. Allgemeine Organisation. 
C h a ra k t e r u n a A u f g ab e d e r A k a cl e rn i e. Die 

'l'heresianische Akademie ist nach de rn W ortlaute ihres Pro­
grammes "eine unter der unmittelbaren Aufsicht des Staates 
stehende offentliche Erziehungs- und Lehranstalt, welche vom 
Staate keine Dotation bezieht, sondern nur aus den Ertragnissen 
ihres ~ Stiftungsvermogens und den Zahlungen der Zoglinge er­

halten wird". 
"Sie hat die Aufgabe, ihr_tr Zoglinge durch religiose und 

sittliche Erziehung, dm·ch Untel'i·icht in den Volksschul-, Gym­
nasial- und in den rechts- und staatswissenschaftlichen Gegen­
standen sowie dm·ch eine allgemeine hohere Bildung für die ver­
schiedenen Berufszweige des offentlichen Lebens vorzubereite n, 
insbesondere aber für den Staatsdienst Manner heranzubilden, 
welc.he die offentlichen Geschafte mit Einsicht und Rechtschaffen­
heit zu führen befahigt sind." 

Cura t o ri u m. Die obet·ste Leitung der Anstalt ruht in 

den Han den eines von Sr; Majestat ernannten 0 ur at ors, des sen 
Wirkungskreis durch die Alle1~hochste EntschlieBung vom 8. Fe­
bruar 1867 normiert wurde. 

Konigl. ungarischer Regierungs- Commissar. 

Inbetreff der Angelegenheiten der Zoglinge ungarischer Nation 

ist von det· konigl. ungar. Regierung ein standiger, in Wien 
dotnicilierender 0 omm i s s ar derselben bestellt, dem insbeson­

dere die Oberaufsicht über den Unterricht, der an der Anstalt 
aus den ungarischen Disciplinen ertheilt wird, zusteht. 

Direction. Die gesammte padagogische, didaktische und 
administrative Leitung, inbegriffen die V erwaltung der zur Aka­
demie gehorigen Güter, obliegt dem von Sr. lVIajestat ernannten 
A k ad e rn i e - D ir e ct o r. 

Ais Vice-Director der Akademie fungiert der Director des 
von der Anstalt erhaltenen offentlichen Gymnasiums. 
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L eh r-, Er z i eh un g s- u u d ar z t 1 i ch es P ers on a 1 e. 
Der Gymnasialunterricht wird von cler für offentliche Gymnasien 
normierten Anzahl von Gym na si al -Prof essore n ertheilt. 
Zur Ertheilung des auBerhalb des Gymnasial-Lehrplanes stehenden 
"akademischen 11 Unterrichts (s. u.) werden von der Akademie­
Direction Le h rer in entsprechender Anzah1 bestellt. 

Die specielle Aufgabe der Erziehung obliegt den 20 Pra­
f e ct en (2 Juristen- und 18 Gymnasialprafecten), an deren Spitze 
der 0 b e r p r ~ife c t steht. 

Mit der Wahrnehmung aller hygienischen Ange1egenheiten 
sowie mit der unmittelbaren Leitung der Krankenabtheilung ist 
ein Ch e f ar z t betraut, welchem zwei Ha us ar z te unterstehen. 

Ver w al tu n g. Behufs Durchführnng der Administration, 
insbesondere der Vermogensverwaltung { einschlie.l3lich der der 
Akademie incorporierten Stiftungen) ist dem Akademiedirector 

.di~ Am t s kan z lei untergeordnet, an dm·en Spitze ein A rn t s­
v e r w a 1 t e r steht. Mit der Amtskanzlei verbunden ist die aka­
demische H a u pt cassa. In diese flie.l3en sammtliche an die 
Akademie zu entrichtenden Zah~ungen ; durch sie erfolgen alle 
Zahlungen die von der Anstalt zu leisten sind. 

Die Akademie besitzt fern er ein eigenes Re ch nu n g s­
d epart e m e nt, welchem die Prüfung der gesammten Geld­
gebarung det· Anstalt nach den diesbezüglichen staatlichen Vor­
schriften u. zw. unter Controle der Staatsverwa1tung zusteht 

Die Aufsicht über den baulichen Zustand und die lristand­
haltung des Akademiegebaudes obliegt dem an der Akademie 
angestellten Ingenieur. 

Die Lieferung sammtlicher von Sei te der . Anstalt den Ange­
horigen des Hauses (Zoglingen wie Functionaren) beizustellenden 
Artikel wird durch ein eigen es 0 k on o rn at besorgt; an der 
Spitze desselben steht der Ha us ok on o m, welchem auch die 
Aufsicht über das Dienerpersonal obliegt. 

Mit der Verwaltung der Fonds g ü ter der Akademie 
sind Gutsverwalter betraut, welche der Güterdirection 
unterstehen. Der Chef der letzteren ist der Akademie- Director. 

Die definitiv angestellten Gymnasialprofessoren, Prafecten, 
Â.rzte und Venvaltungsbeamten bekleiden systemisierte, mit An-

2 
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spruch auf Ruhegehalt verbundene Stellungen. Die Rangclassen­
eintheilung der Functionare der Akademie entspricht der für 
gleiche oder analoge Stellungen im Staatsdienste geltenden Norm. 

Z o g ling e. Die Zog linge der Akademie sind theils S tif t­
l inge, welche aus den bestehenden Stiftungen erhalten werden, 
theils Z a hl zog 1 inge. 

Die Stiftplatze, deren Zahl 178 betragt, werden theils von 
Sr. Majestllt dem Kaiser und Konig, theils von dem souveranen 
Fürsten von und zu Liechtenstein, theils von besonderen Behorden 
oder Privaten verliehen. Die Aufnahmsbedingungen für Stiftlinge 
gehen aus den Bestimmungen d.er einzelnen Stiftungen hervor 

(s. u. Stiftungen). 
Die Bedingungen für die Au fn ah m e der Zahlzoglinge, 

welche dm·ch das Curatorium der Akademie erfolgt, sind im __,. . 
allp:emeinen folgende: Nachwei.i- des N ormalalters zwischen 8 und 
12 Jahren und Beibringung der für die Aufnahme in offentliche 
Schulen allgemein vorgeschriebenen Zeugnisse nebst einem be­
sonderen N achweis der . physischen Eignung für die Erziehung j u 

einem Internat. Der Nachweis eines bestimmten Religionsbek ennt­
nisses oder des Adels ist für die Aufnahm e ais Zahlzogling nicht 
erforderlich. Die Überschreitung der oben bezeichneten Alters· 
grenze von 12 Jahren kann in berücksichtigungswürdigen Fall en 
nachgesehen werden. 

Die J ah r es p ensi on für einen Zahlzogling betragt 
1500 fi.. Auslander haben auBerdem einen Regiekostenb eitrag 
von 500 fi.. zu entrichten. Für jeden neueintretenden Zogling 
ist ein einmaliger Equipierungsbeitrag von 220 fl. zu zahlen. 

Sammtliche Zoglinge haben in gleicher W eise an allen an 
der Akademie bestehenden Einrichtungen der Erziehung und 
des allgemeinen Unterrichts theil. 

Den letzteren erhalten sie an dem von der Akademie uuter­
haltenen Gy rn na si u rn, beziehungsweise an den Vorbereitungs­
classen; zum Zwecke der gemeinsamen Erziehung werden die 
Zoglinge der V orbereitungs- und der Gymnasialclassen nacb den 
Altersstufen und .Schulclassen in Abtheilungen (Kameraten) ge­
reiht, deren jede ungefahr 20 Zoglinge zahlt. Die Rechtshorer, 
welche die Vorlesungen an der Wiener Universitat besuchen, 



19 

sind in emer besonderen Abtheilung vereinigt, in welcher s1e 
eigene Zimmer bewohnen. Die Zoglinge erhalten von Seite der 
Anstalt volle V erpflegung und arztliche Behandlung und werden 
mit allen Erfordernissen, wie Kleidung, Wasche, Lehrbücher, 
Schreibrequisiten u. s. w. ausgestattet. Die Herbstferien bringen 
sie programmaBig im Elternhause zu. 

Sowohl die Stiftlinge, wie die Zahlzoglinge konnen nur bis 
zur Vollendung des zweiten juristischen Jahrgangs in der Aka.: 
demie verbleiben. Mit diesem Zeitpunkte haben die Zablzoglinge 
aus der Anstalt auszutreten, die Stiftlinge aber werden behufs Er­
füllung ihrer W ehrpflicht ais Einjahrig- Freiwillige sowie weiters 
behufs Fortsetzung ihrer juristischen Studien nach den diesfalls 
bestehenden besonderen V orschriften beurlaubt. 

Aus den Zoglingen der Theresianischen Akademie werden 
die k. u. k. Ede 1 k na b en entnommen. lhre Zahl betragt 30. 

• Sie werden auf Grund eines bestimmten Adelsnachweises und 
eines tadellosen V erhalteus über Antrag des k. u. k. Oberststall­
meisteramts von Sr. Majestat ernannt. Sie bekleiden ihre Function, 
solange sie Zoglinge der Akademie sind, und unterstehen inbezug 
auf ihre besonderen V erpflichtnngen, narnlich der Dienstleistung 
bei Hoffeierlichkeiten, den Anordnungen des Oberststallrneister­
atntes, welches für sie behufs Unterweisung in ihrem Dienste 

einen Beamten ais Hofrneister bestellt. 

2. Unterricht, Erziehung, Gesundheitsp:flege und 
Ôkonomisches. 

A. Unterricht. 
S t u d i e n o r d n u n g d er J u ri s t e n a b th e i l un g. 

Da die J uristen nach der gegenwartigen Organisation der A ka­
demie die V orlesungen an der Wiener U niversitat, an wei cher 
sie als ordentliche Horer inscribiert sind, besuchen und daselbst 
ihre Prüfungen abzulegen haben, beschrankt sich der ihnen an 
der Akadernie ertheilte Unterricht auf Co Il o quie n, die für sie 
zur Unterstützung in ihren Studien von den Juristenprafecten, 
nach Bedarf auch von auswartigen Rechtslehrern, regelma.Big ab­
gehalten werden. Diese Colloquien umfassen: 

2* 
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lm 1. Jahrgange: Encyclopadie der Rechts- und Staats­
wissenschaften, romisches Recht, deutsche Reichs- und Rechts­
geschichte ; 

. im 2. J ahrgange : Rom isches Recht, Kirchenrecht, deutsche 
Reichs- und Rechtsgeschichte. 

Für die Rechtshorer ungarischer Staatsangehorigkeit ist 
fern er eine obligate akademische Vorlesung über un gari sc h e 
Ge sc hic h te (Staatsrecht) eingeführt. 

Der Besuch der Colloquien ist fur alle Juristen obligat; 
diese,lben haben über den behandelten Lehrstoff in zweimonat­
lichen Intervallen vor dcm Akademie-Director eine P r ü fu n g 

abzulegen. 
Au.Berdem genie.Ben die J uristen an der Anstalt regel­

ma6igen U nterricht in der fl«nzosischen Sprache, wei cher für 
sie, wie alterna ti v jener a us ... · der englischen oder italienischen 

Spra.che, obligat ist; fern er sind sie zur Theilnahme am Reit-, 
'l\U'n- und Fechtunterricht verpflichtet. 

Für die Zoglinge, det·en Muttersprache nicht die deutsche 
ist, wird auch wahrend der Zeit ihrer juridischen Studien der 
Unterricht in den betreffenden National s pra chen (s. u. 
,akademischer U nterricht") fortgesetzt. . 

Gym na si u m. Alle Zoglinge der Theresianischen Aka­
demie (vereinzelte Ausnahmsfalle abgerechnet, in welchen für 
auslandische Zoglinge ans besonderen Rücksichten ein eigener 
Lehrplan festgesetzt wird) besuchen auf der Stufe des Mittel­
schulunterrichts das Gy rn na si u m der Anstalt. 

Dasselbe hat den Charakter eines o f fe n t l i c he n Gym­
nasiums d. h. eines solchen, dessen Zeugnissen Staatsgiltigkeit 
zukommt. Es wird, wie alle Einrichtnngen der Akademie, ohn e 
Subvention von Seite des Staat~s aus den eigenen Mitteln der 
Anstalt erhalten. Die Ernennung des Directors, der zugleich Vice .. 
Director der Akademie ist, erfolgt durch Se. Majestat den Kaiser, 
die übrigen Lehrkrafte ernennt der Curator der Akademie nach 
Einholung der Zustirnmung des h. Unterrichtsministeriums, die 
Professoren der ungarischen Facher (s. u.) über Vorschlag der 
k. ung. Regierung. 
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Der Lehrkorper besteht aus dem Director, au~ der für 
offentliche Gymnasien normierten Anzahl von Professoren für 
den allgemeinen obligaten Unterricht, ferner aus drei Professoren 
für den obligaten Unterricht in der ungarischen Spracbe und 
Literatur sowie in der Geschichte und Geographie Ungarns, aus 
drei Lehrern der Vorbereitungsclassen und aus sechs Hilfslehrern. 

Den Unterricht am Anstaltsgymnasium genieBen auBer den 
interne n Zoglingen der Akademie auch ex te rn e Schüler, 
deren Aufnahme nach l\'IaBgabe des verfügbaren Raumes erfolgt. 

Der Lehrplan wie die gesammte Einrichtung des Gym­
nasiums ist genau den diesbezüglichen staatlichen Normen ent­

sprechend. 
Eine besondere Einrichtung aber, die auBer diesem kein 

anderes osterreichisches Gymnasium besitzt, hildet der Unter­
richt ans der u n gari sc h en S pra che und Liter atur sowie 

• a us der G esc hic h te un d G e o graphie Un garn s, wei cher 
a1~f Grundlagc des zwischen der osterreichischeu und der ungari­
schen Hegierung getroffeuen Übereinkommens vom 29. N ovem­
ber 1875 organisiert wurde. D.er Besuch dieses Unterrichts ist 
für alle Stiftlinge ungarischer Nationalitat, fm·ner für alle anderen 

ungarischen Zoglinge, die sich dereinst dem ungarischeu Staats­

dienst widmen sollen, obligat und bezüglich der Wirkungen der 
Censur d.en übrigen obligateu Gymnasial- Gegenstanden voll­
kommen gleichgestellt. Der ungarische Unterricht untersteht iler 
periodischen Inspection des ob en erwahnten standigen V ~rtreters 
der konigl. uugarischen Regierung; au.6erdem fungiert bei der 
Maturitatsprüfung aus den ungarischen Fachern ein von dem 
·h. konigl. ungarischen Ministerium für Cultus und Unterricht 
speciell hiezu delegierter Commissar. Es verdient hervorgehoben 
zu werden, dass die Theresianische Akademie die einzige Anstalt 

Ûsterreich-U ngarns ist, an wei cher Matm·itatszeugnisse erworben 

werden konnen, die fûr beide Reichshalften Staatsgiltigkeit be­
sitzen. 

Eine von der allgemeinen Gymnasialeinrichtung abweichende 
Eigenthümlicbkeit des Anstaltsgymnasiums besteht auch dm·iu, 

dass mit clemselben zwei V orbe re i tu n g sc lassen verbunden 

sind. Diese clienen hauptsnchlich dcm Zwecke, Zoglingen, welche 
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das für ~ymnasien gesetzlich geforderte Alter noch nicht erreicht 
hab en oder eine unzureichende V orbildung, besonders in der 
deutschen Sprache, besitzen, für den Eintritt in das Gymnasium 
vorzubereiten. 

Den a kath o lis chen Schülern wird der Religionsunter­
richt an dem Anstaltsgymnasium ertheilt u. zw. dm·ch je einen 
Lehrer in der evangelischen Religion Helvetischer Confession, in 
der evangelischen Religion Augsburger Confession und in der 
griechisch- orientalischen Religion. 

Akademischer Unterri .cht. Unter diese Bezeichnung 
fallt der zum Zwecke einer universellen 1\.usbildung den intern en 
Zoglingeu der Akademie ertheilte Unterricht in denjenigen Gegen­
standen, welche für den allgem~en Lehrplan o~entlicher Gym-
n~sien nicht obligat sind. ...· 

.Er umfasst ~en Unterricht ïn den osterreichischen National ­
sprachen, ferner im Franzosischen, Englischen und Italienischen, 
in der 1\'Iusik, Stenographie, im Freihandzeichnen, im 'l'urnen , 
'l'anzen, Reiten, Fechten, Exercieren, Schwimmen und endlich 
den Handfertigkeitsunterricht. 

1. Die o s t e r r e i c h i s c h e n N a t i o n a 1 s p r a c h e·n : 
Bohmisch, Polnisch, Italienisch, Kroatisch, Slovenisch und Ruma ­
ni'sch. Für jede diese Sprachen ist ein Lehrer bestellt, der den 
Unterricht in zwei oder drei Cm·sen ertheilt. Der Lehrplan um­
fasst Grammatik, Lectüre, Literaturgeschichte und Conversation. 
Da. die Anstalt strengè darauf sieht, dass jeder Zogling die Sprache, 
welche er vor seinem Eintritt in die Akademie ais Muttersprache 

gesprochen hat, auch w~ihrend seines Aufenthalts in der Anstalt 
unablas.sig pflege, ist für alle Zoglinge, deren Muttersprache 
nicht die deutsche ist, der Besuch des Unterrichts in der be­
treffenden Landessprache unter allen Umstanden obligat. AuBer­
dem nehmen an die sem U nterricht auch sol che .. zog linge theil, 
für welche mit Rücksicht auf ihren künftigen Beruf oder auf ein 
specielles Bedürfnis die Erlernung einer bestimmten osterreichi­
schen Nationalsprarhe von Seite ihrer Eltern gewünscht wird. 

2. F ra n z o s i s c h. Der Besuch des U nterrichts in der 
f1:anzosischen Sprache ist. für die Zoglinge aller Classen aus-
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nahmslos obligat. Das Lehrziel ist moglichst vollstandige An­
eiguung der Sprache, Gewandtheit in der Ausarbeitung leichter 
Aufsatze, Bel~Imtschaft mit einer Auswahl gediegener W erke 
der Literatur, Kenntnis der wichtigsten Capitel der Literatur­
geschichte. Der Unterricht umfasst einen Anfaugercurs für die­
jenigen Zoglinge, welche mit mangelhafter Kenntnis des Franzo­
sischen in eine hohere Classe des Anstaltsgymnasiums eintreten 
und ras ch mit den Elementen der Sprache . vertraut gemacht 
werden sollen, um weiterhin dem Unterricht in der Abtheilung 
ihrer Classe (die Ourse sind nach den Gymnasialclassen ein­
getheilt) folgen zu konnen, ferner in systematischer Stufenfolge 
je einen Ours (beziehungsweise zwei Parallel- Cm·se) für jede 
Classe u. zw. in den Vorbereitungsclassen zu zwei Stunden, in 
der 1. bis incl. 6. Classe zu drei Stundeu, in der 7. und 8. Classe 
zu zwei Stunden wochentlich. 

3. En g lis ch und 4. I ta 1 i eni sc h. Der Unterricht aus 
diesen beiden Sprachen (nach Wahl entweder der einen oder 
der anderen) ist für alle Zoglinge des Obergymnasiums obligat, 
und es kounen nur diejenigen <:!avon befreit werden, welche zur 
Erlernung des U ngarischen oder einer osterreichischen Landes­

sprache (s. o.) verpflichtet sind. AuBerdem besteht für das Eng­
lische wie für das Italienische je ein Conversations- Curs, an 
welchem jene Zoglinge des Untergymnasiums theilnehmen, die 
bei ihrem Eintritte in die' Akademie der betreffenden Sprache 
bereits machtig sind und darin in fortwahrender Übung · erhalten 

werden sollen. 
Der Unterricht in mehreren der modernen Sprachen (ins­

besondere der des Franzosiscben) untersteht der facbmannischen 
Aufsicht eines biezu bestellten In s p e ct or s. 

5. Mus i k. Ais Grundlage der musikalischen Bildung wird 
der Ge sang betrachtet; es ist daher der Unterricht aus dem­
selben für alle Zoglinge, die nicht dafür vollkommen ungeeignet 
erscheinen, obligat. Er besteht aus zwei Cm·sen. 

Der C 1 a vier- und Vi o 1 in- Unterricht (ausnahmsweise 
auch der Unterricht in anderen Instrumenten) wird den Zoglingeu 
nur auf besonderen W unsch und auf Kosten der Eltern ertheilt, 
welche aus der Reihe der von Ùer Akadcmie bestellten Musik­
lehrer die Wahl treffcn konnen. 
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Der gesammte Musi.kunterricht untersteht der fae.hu1a\lt\is~h.en 
Au.fsi~b:t eines ln s p e ct ors, der die Einbaltung des Lehr­
planes, in welchem die classische Musik grundt;atzlie.h vow.ugs­
we\se berücksicbtigt ist, überwacht und bezüglich der Fort­
schritte der einzelnen Schüler periodische Prüfungen vm·nimmt. 

ô. S t e n o gr a p h i e. Der U nterricht aus Stenographie ist 
nicht obligat; er wird den Zoglingen der G., 7. und 8. Gymnasial­
classe in zwei Abtheilungen ertheilt. 

7. Z e i ch n en. Der Zeiclwnunter1·icbt ist für alle Zoglinge 

bis eJosehlieiJlieh del' 5. Classe obligat; e1· wird von einem Leh1·e1• 

in AbtheilungenJ die a us je zwei K~meraten gebildet sind, ertbeilt. 
8. Tu rn en. Der Turnunterricht . ist für alle Zog linge 

obligat; er wird von zwei Lehrern in Abtheilungen, die a us je 
zwei Kameraten gebildet sind, ~heilt. 

9. Tan z en. Der Tanzunterricht, welcher für alle Zoglinge 

bis einschlieBlich der 6. Classe obligat ist, findet in Abtheihmgen, 

die aus je einer Kamerate gebildet sind, wahrenq des I. Seme­

sters statt. 
10. Reiten. Daran nehmen rrheil die Edelknaben des 

Obergymnasiums und alle Zogli.nge der 7. und 8 . Classe. Der 
Unterricht findet in mehreren Abtheilungen statt, die nach MàB­
gabe der verfügbaren Pferde gebildet werden. 

11. Fe ch te n. Der Fechtunterricht ist obligat für alle 
Zog linge der 7. und 8. Classe; er wird in zwei Abtheilungen 
(Stock- und Sabelfechten) zu je zwei Stunden wochentlich er­
theilt. 

12. Ex er cier en. Die Theilnahme am rnilitarischen Exer­
cieren ist für alle Zoglinge bis einschlieBlich der G. Classe obligat. 
Dasselbe findet in drei Abtheilungen zu zwei oder drei Kame­
raten in je 1 bis 2 Stunden wochentlich statt. 

13. Sc hw i mme n. DPr Schwimmunterricht ist für alle 
Züglinge bis zm· bestandenen F'reiprobe obligat. 

14. H an d fe r t i g k e i t s u n t e r r i c h t. Derselbe, 1889 

in der Akademie eingeführt, verfolgt den Zweck, den Zoglingen 
einerseits eine gewisse manuelle Geschicklichkeit und genauere 
Kenntnis der zn bearbeitenden Materialien beizubringen, anderer­
seits sie in einer ihl' Inter esse anregenden W eise, und zwar mit 
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steter Beziehung auf das dm·ch den Schulunterrîcht E1·lernte .zu 
beschaftigen. Er wird wahrend der Winterm onate ertheilt und 
zwar von vier Fachlehrern in vier Stunden wochentlich (an zwei 
Tagen zu j e zwei Stunden) und umfasst die Unterweisung im 
Ti s ch le rn, H 0 1 z sc b nit z en, M o de Il i er en (in Thon 
und Gips) und Cart 0 n nage ar b e i t en. D er Handfertigkeits­
unterricht, welcher dm·ch einen besonderen Lehrplan sammt W erk­

statten- Ordnung geregelt wird, ist nicht obligut, doch ist der 

Besuch dessel ben ein sehr reger; es nahmen im vergangenen 

Winter ungefahr hundert Zoglh1ge naran theil. 
Wabrend des Unterrichtes in der ~Ieh1·zahl der eben bezeie1-

neten Facher ist ein Prafect anwesenn, der, unbescbadet der Wirk­
samkeit des betreffenden Fachlehrers, denselben in der Aufrecbt­
hultung cler Disciplin zu unterstützen hat. 

B. Erziehung. 

Da es nicht .moglich ist, die zahlreichen und mannigfaltigen, 
der Erziehung im engeren Sinne dienenden Einrichtungen der 
Akademie in dem Rahmèn der vor]iegenden Schrift im einzelnen 
zu erortern, mogen· nur einige Gesichtspunkte und die ihnen 
entspringenden MaBnahmen hervorgehoben wPrden, die zur 
Charakterisierung der Organisation der Anstalt beizutragen ge­
eignet sind. 

Es giltin der Akademie als Maxime: Gleichformigkeit 
der Erziehung bei moglichster Individu a 1 i sie t Ü"n g, nam­
Jich strenge Einheit]ichkeit inbezug anf die a1lgemeine Ordnung 
und die Ieitenden Grundsatze bei moglichster Rücksichtnahme 
auf die Korper-, Gemüths- und Geistesanlagen der einzelnen 
Zoglinge. 

W eon die meisten Internate in der Einheitlichkeit der Er­
ziehung sich mehr .oder weniger die Grenze ihrer planmaBig 
wirkenden Thatigkeit setzen müssen, ist die Theresianische Aka­
demie infolge ihrer Organisation in der Lage, auch eine weit­
gehende Individualisierung, also Erziehung im eigentlichen Sinne, 
erfo lgreich durchzuführen. 

Die sammtlichen Zoglinge der Gymnasial- und der Vor­
b ereitungsclassen sind in der W eise in K. am e r at e n einge-
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theilt, dass sich in jecler einzelnen Abtheilung Zoglinge aus der­
selben Classe (ausnahmswcise aus zwei aufeinander folgenden 
Classen) befinden. J ede solche Kamerate bildet in ihrer auBeren 
und inneren Einrichtung ein einheidiches Ganze und ist der 
Leitung eines Pra fe ct en übergeben, der innerhalb des Rab­
mens der Hausordnung unil der an der Anstalt allgemein gelten­
den padagogischen Grundsatze sein Amt mit eigener Verantwort­
lichkeit versieht. Dadurch, dass jedem Prafecten nicht mehr ais 
ungefahr zwanzig Zoglinge anvertraut sind, die er in der Regel 
bis zum Austritt aus dem Gymnasium fortführt, ist es ihm moglicb, 
einen über die bloBe Aufsicht weit hjnausgehenden erzieherischen 
Einfluss auszuüben und die Individualitat jedes Zoglings, sein e 
besonderen Anlagen und ihre eigenartige Entwicklung nach der 
kürperlichen, moralischen und in~l ectuellen Seite, unablassig zu 
beobachten und zu berücksichtig(i.n. 

Einen wichtigen 1,heil der erzieherischen Aufgabe der Aka­
demie bildet die Pflege der R e 1 i g i o s i t a t. Sie findet ihren 
Ausdruck in der allgemeinen Richtung der Erziehung, im beson­
deren in der strengen Einhaltung der vorgeschrieben.en Andachts­
übungen, in der stetigeu Überwachung, dass dieselben mit Ernst 
und der ihnen zukommenden Würde verrichtet werden, und nicht 
zum gerin.gsten Theile auch in ·der sorgfaltigen Auswahl, welche 
die Lectüre der Zoglinge erfahrt. 

Dies gilt sowohl hinsichtlich der katholischen Zoglinge, 
welche die beiweitem groBte Zahl bilden, als auch hinsichtlich 
der nicht-katholischen Zoglinge. 

N ebst dem für das Gymnasium gesetzlich vorgeschriebenen 
Sonntagsgottesdienst wird für die kath o li sc he n Zog linge auch 
an einzelnen Wochentagen (auBer in den kalteren Monaten des 
Jahres) die heilige Messe gelesen. Das M01·gen- und Abendgebet 
wird von den Zoglingen in der Kamerate gemeinsam verrichtet. 
An den Vigilien und 11rauermessen, die stiftungsmaBig für den 
Kaiser Karl VI., die Kaiserin Maria Theresia und den Kaiser 
Ji.,ranz II. abgehalten werden, nehmen die katholischen Zoglinge 
regelmaBig Theil. Zur Beichte und Communion geben sie drei­
mal im J ah re. 

Für die pro te stan ti s chen Z o g linge Au g sb urger 
un d He 1 v et i sc h er Confes sion wird ·der sonntagliche 
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Gottesdienst în einem Lehrzimmer des Ansialtsgymn.asîunis ab~ 
gehalten; zum feierlichen Gottesdienst am Reformationsfeste, zu 
Ostern und zu Pfingsten werden sie von ihren Religionslehrern 
in eine der evangelischen Kirchen der Stadt geführt. 

Die Zoglinge griechisch- orientalischer Religion 
besuchen an allen Sonntagen und an den hohen Festtagen ihres 
Kirchenjahres unter Aufsicht eines Prafecten den Gottesdienst 
in ihrer Kirche im ersten Bezirke Wiens. 

W as endlich die m o h a m e d a n i s c h e n Züglinge der 
Akademie betrifft, so wird auch anf. sie von Seite der Anstalt 
inbezug auf Pflege der Religiositat die entsprechende Rücksicht 
genommen, inde rn ihnen auf Vvunsch ihrer Eltern U nterweisung 
im Koran ertheilt und grundsatzlich für die ihnen aus rituellen 
Gründen gebotene Enthaltung von gewissen Speisen Sorge ge­
tragen wird. 

Wie an allen osterreichischen Erziehungsanstalten bildet 
·auch an der Ther.esianischen Akademic die Pflege des Pat rio­
tis mus ein hervorragendes Princip, und es bietet hiefür kaum 
eine zweite Anstalt eine gleich günstige Statte. Kaiserlicher Huld 
ihre Entstehung verdankend und von ihr dm·ch anderthalb Jahr­
hunderte unablassig beschirmt, im Besitz von ehrenvollen Tradi­
tionen und von groBen patriotischen Vorbildern, wie sie die Aka­
demie an Mannern hat, die aus ihr hervorgegangen oder leitend 
an ihrer Spitze gestanden sind, ist dieselbe ganz besonders zur 
Pflege des dynastiscben Gefühls und wahrer Vaterlandsliebe be­
rufen. Ein Umstand, der gerade hiefür besonders günstig ist, be­
steht auch darin, dass infolge der Bedingungen der mit der Anstalt 
verbundenen Stiftungen dieselbe aus sammtlichen Nationen Ôster­
reich- Ungarns Zoglinge erhalt, welche bei aller V erschiedenheit 
in Mutterspraehe und Stammesart hier zu gleicher 'freue und 
Anhanglichkeit an das angestammte Herrscherhaus und an das 
groBe gemeinsame Vatm·land erzogen werden. 

Dieser patriotischen Richtung der Erziehung · entsprechend 
werden alle Gelegenheiten wahrgenommen, die geeignet sind, 
das V aterlandsgefühl der J ugend wachzurufen und zu starken. 
Hieher gehoren die in der Akademie mit besonderer Feierlich­
k eit begangenen Feste der N a rn e ns tage Ihrer Maj estaten 
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des Kaisers und der K aise ri n und anderer Gedenktage der 
a. h. Dynastie, die Betheiligung an auBerhalb der Akademie statt­
findenden patriotischen Feierlichkeiten (wir erwiihnen 
aus den letzten Jahren nur die Feier der Enthüllung des Kaiserin 
Maria Theresia- Monuments und des Feldmarschall Radetzky­
Monuments), fe1·ner die am Schlusse jedes Schu~jahres wieder­
kehrende Feier der V ertheilung der durch die besondere Huld 
Sr. Majestat für die würdigsten Zoglinge der Akademie gestifteten 
K ai s e r p r e i s e. Dem Zwecke der Pflege der V aterlandsliebe 
die nt auch die haufige V ertheilung von patriotischen Werken an 
die Zoglinge und die stetige Bedach~nahrne, die bei der Auswahl 
der L e c t ü r e besonders in dieser Hinsicht geübt wird. 

Einen in der Organisation der Anstalt gelegenen und in 
ihr planrna.Big durchgeführten Grundsatz bildet das intensive 

_J ' 

Z u sa rn rn e n w i r ken von El' .JI i e hu n g und Un terri ch t. 
Das Gymnasium ist, wie oben gesagt, wohl ein offentliches, 

doch ein Bestandtheil der Akademie und zur Erreichung der 
Zwecke derselben mit ihr solidarisch verbunden. Der Lehr­
korper ist daher verpflichtet, die planmaBige und einheitliche 
Durchführung der der Akadernie gestellten Aufgabe in seinem 
Wirkungskreise zu unterstützen, wahrend der Prafectenkorper 
seinen im engeren Sinne erzieherischen Einfluss und die ibm zu 
Gebote stehenden Mittel auch besonders zur Forderung des 
Unterrichts anzuwenden hat. Der amtliche Verkehr, der zu diesem 
Zwecke dm·ch ein die bei den Korperschaften in gleicher W eise 
verpflichtendes a. h. genehmigtes Normale von 1868 gefordert 
wird, gestaltet sich thatsachlich zu einem fortwahrenden und 
freundschaftlich-collegialen, welcher das so wichtige Zusamrnen­
wirken von Erziehung und Unterricht in hohern Grade fordert. 
Abgesehen von diesern steten personlichen und mündlichen Ver­
kehr, der zwischen den Professoren und Prafecten besteht, 
werden die letzteren dm·ch die ersteren auch mittelst eines für 
jede Kamerate angelegten Katalogs (solche Kataloge sind auch 
für den oben besprochenen akademischen Unterricht eingeführt) 
von den Schulleistungen der ihnen anvertrauten Zoglinge, beson­
ders auch von einem etwaigen :Mange} an Aufmerksamkeit oder 
einem ungehorigen Betragen wahrend der Unterriehtssiunden, 
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taglich benachrichtigt und dadurch in den Stand gesetzt, die ihnen 
nothig erscheinenden MaBnahmen zu tt·effen und besonders in 
den unteren Classen die schwacheren Zoglinge auch in den Studien 

erfolgreich zu unterstützen. 
Das principielle Zusammenwirken von Erziehung und Unter­

richt findet auch in der Fi xie ru n g des W ir ku ng s kr e ise s 
der leitenden Personlichkeiten seinen Ausdruck, indem einer­
seits der Gymnasial-Director zugleich Vicedirector der Akademie 

ist, mithin nebst der Leitnng des Unterrichts sich auch mit allen 
die Erziehung im engeren Sinne betreffenden Angelegenheiten 
zn beschaftigen hat, andererseits dem Akademie-Director als Leiter 
der ganzen Anstalt auch bezüglich des mit der Akademi~ ver­
bundenen Gymnasiums - unbeschadet der für die Leitung und 
Beaufsichtigung desselben ais ciner offentli~hen Lehranstalt be­

stebenden allgemeinen Nor men - ein bestimmter, dm·ch die 
.a. h. EntschlieBung von 1868 festgesetzter Wirkungskrei.::; ein­
geramnt ist. Unter anderem steht dem Akademie- Director das 
Recht zu, dem Gymnasialunterricht sowie den Conferenzen des 
Lehrkürpers bciznwohnen. Die ~emestralzeugnissejener Gymnasial­
schüler, die interne Züglinge der Akademie sind, werden auch 

von dem Akademie-Director unterzeichnet. 
Ein wichtiger Grundsatz liegt in dem Bestreben der Aka­

demie, ihren Zoglingen eine müglichst universelle Au sb i 1-
d un g zu geben. 

Geleitet von der ,Anschauung, dass das eigentlich W ert­
volle, das die Erziehung anstrebt, die Bildung des Herzens und 
Geistes, an Bedeutung nicht verliert sondern nur gewinnt, wenn 
es sich mit guten au13eren Formen, mit gewandtem und sicherem 
Auftreten vereint, betrachtet es die Anstalt ais ihre Aufgabe, 
nach dem eben angedeuteten Gesichtspunkte, der, wie ausdrücklich 
bemerkt werden soll, mit Mode, AuBerlichkeit und weltlichem 
Sinn nichts zu thun hat, ihre Zoglinge dm·ch V ermittlung einer 
universellen Bildung nicht bloB zn sittlich guten und wissen­
schaftlich unterrichteten, sondern auch zu Mannern zu erziehen, 

die den Forderungen, welche eine hohere gesellschaftliche Cultur 

und das offentliche Leben stellen, nach allen Richtungen zu ent­
sprechen vermogen. 
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Diesem Zweck~ dient auBer der nach dieser Richtung be­
standig wirkenden, unmittelbaren Ein:flussnahme der erzieherischen 
Thatigkeit besonders auch der oben besprochene, neben dem 
Gymnasialunterricht niemals vernachlassigte a k ad e rn i s c h e 
U n t e r r i c h t, der si ch auf die U nterweisung in verscbiedenen 
Fertigkeiten und in den lebenden Sprachen, ferner auf die 
korperliche Ausbildung mit Rücksichtnahme auf physische Krafti­
gung, gute Haltung und scbickliches Auftreten beziebt. 

Hier sei es auch gestattet, der allerdings zum Theil die 
Hygiene' betreffenden, doch auch erzieherisch in hohem Grade 
wichtigen P:flege der Juge nd spi e 1 e zu gedenken, die gegen­
warti~ infolge der diesfalls von Sei te des h. U nterrichtsmini­
steriums getroffenen V erfügungen eine allgemeine Schuleinricbtung 
geworden sind und · an unserer .AJ;lstalt dank den in dieser Be­
ziehung sebr günstigen Verhaltnrs·seu derselben besondere Be­
rücksichtigung erfahren. 1) 

Eine in der Akademie planmaBig durchgeführte Einrichtung 
besteht darin, dass sie den Verkehr der Zoglinge mit ihren 
Ange ho ri ge n, soweit es die allgemeine Ordnung znlasst, fordert 
nnd dadurcb dem sonst mit der offentlichen Erziehung verbun­
denen Nachtheil, dass die jungen Leute dem wohlthatigen Ein­
:fluss der Familie entzOJ!;en werden, vorzubeugen sucht. 

Die Zoglinge dürfen an allen Sonn- und Feiertagen und an 
allen übrigen Ferialtagen der Akademie von ihren Angehorigen 
und auch von anderen Personen, welche hiezu von den Eltern 
ermachtigt sind, zwiscben 11 und 1 Uhr besucht werden. An 
gewissen, für die Dauer des ganzen Schu~jahres im Vorbinein 
bestimmten Tagen dürfen sie die Zeit von 11 Uhr vormittags bis 
3/ 4 8 Uhr abends (in den Sommermonaten bis 3

/ 4 9 Uhr) gegen 
besondere Einladung bei ihren Angehorigen zubringen, bei den­
selben ,ausspeisen", wie der in der Anstalt seit Alters hiefür 
übliche Ausdruck lautet. Die Anzahl dieser ,Ausspeisetage", 

1) Eine Mittheilung der zum Zwecke der Einfüluung der Jugendspiele 
von der Akademie-Direction getroffenen. Anordnungen sowie eine detaillierte 
Übersicht über die in der Akademie eingeführten Spiele findet sich im Anhang 
zum ,Jahresbericht des Gymnasiums der k. k. Theresianischen Akademie für 
das Schuljahr 1891 u. 
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welche gleichzeitig auch einen Ansporn für gu tes V erhalten und 
Flei13 bilden sollen, hangt für den Einzelnen von dem bei der 
letztvergangenen Classifications · Conferenz constatierten Ergebnis 
ab, dm·ch welches sammtliche Zoglinge für die Dauer einer 
Censurperiode in drei Kategorien, Vorzugsschüler1 Schüler erster 
und zweiter Fortgangsclasse, eingereiht werden. 

Ein Mittel, die Zoglinge in fortwahrender V erbindung mit 
dem Familienleben zu erhalten, besteht auch darin, dass allen 
die V erpflichtung auferlegt wird, ihren Angehorigen, sofern sie 
nicht in Wien wohnen, regelmaBig (mindestens einmal in der 
Woche) Nachricht zu geben, dass aber diese Correspondenz, 
damit der trauliche V erkehr mit dem Elterlihause in keiner 
vVeise beschrankt werde, bezüglich ihres Inhalts nicht der Be­
aufsiehtiguug von Seite der Anstalt unterliegt. 

Die kleinen Ferien (zn Weihnachten, Ostern und Pfingsten) 
bringen die Zoglinge, wenn nicht ausnahmsweise aus padagogi­
·schen Gründen eine besonders empfindliche Strafe nothwendig 
erscheint, regelnüiBig, die Hm·bstferien ausnahmslos bei ihren 
Angehorigen zu. 

Um das ersprieBliche Z us a rn rn en w ir ken cler Au­
s ta l t rn i t cler Fa mil i e zn fordern , werden die Eltern fort­
wahreud über das V erhalten und elie Stuclienfortschritte ihrer 
Sohue im Laufenden erhalten. Gelegentlich der · in jeder Woche 
einmal gestatteten Besuche der Angehorigen werden deuselben 
bereitwillig alle gewünschten Auskünfte ertheilt, über· das V er­
halten und die Studienfortschritte wird in den Mittheilungen über 
das Ergebnis jeder Schulconferenz und auBerdem in wochent­
lichen Ausweisen - für die Zoglinge des Untergymnasiums 
allgemein, für die des Obergymnasiums auf Wunsch der Eltern 
- Nachricht gegeben. Über jedes wichtigere einen Zogling be­
treffende Vorkommnis, besonders auch über jede Erkrankung, 
die dessen Aufnahme in die Krankenabtheilung nothwendig 
macht, wird den Angehorigen von Seite der Anstalt sogleich 

Bericht erstattet. 
Znr Charakterisierung der Organisation der Akademie ist 

es nothwendig, auch über Dis ci pli n und S t ra f rn i tt el zu 
sprechen und den Ton zu kennzeichnen, der in dieser Beziehung 
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in der Anstalt herrscht. Wenn auch die Erziehung an derselben 
sich nach ihrem leitenden Grundsatze bestrebt, eine individuelle 
zu sein und die in Offenheit, Ehr- und Pflichtgefühl gegrüuclete 
wahre Charakterbildung sich zum hochsten Ziele setzt, kann sie 
doch ais eine gemeinsame einer strengen Dis ci pli n nicht 
entbehren. Diese findet ihren Ausdruck in der genauen Hand­
habung einer festgefügten Hausordnung und in der unbeclingten 
Geltendmachung der erzieherischen Autoritat. W enn die se letztere 
auch, wo es noth thut, unbeugsam ist, hat sie cloch nichts von 
Harte a.n sich, indem sie von den Zoglingen Unterordnung 

.nicht bloJ.l verlangt, sondern diese.lbe dm·ch eine in der Sache 
strenge, aber in der Form wohlwollende Fühnmg, clUI·ch eine 
bestandige Aufsicht, deren clienstliche Strenge dul'ch unge­
zvnmgenen privaten Verkehr gemildert ist, an Pflichtmaf3igkeit 

_J • 

zu gewohnen sucht. In den Falltm allerdings, in welchen trotz-
dem eine grobe Storung der Ordnung oder Verletzung von 
Pflichten zu Tage tri tt, kommen S t ra fen zur Anwendung, elie 
naturgemaJ.l von leichteren zu empfindlicheren fortschreiten, und 
unter Umsta.nden, besonders bei Widersetzlichkeit oder bei 
schlechtem Einfluss des Einzelnen auf eine ganze Abtheilung, 
sehr strenge werden. Korperliche Strafen sind grundsatzlich aus­
geschlossen. Gewohnlich bestehen die leichteren Strafen bei 
kleineren Zoglingen in kürzer oder langer dauernder Absonde­
rung, d. i. V erbot des V erkehrs mit den Kameraden wahrend 
der Erholungszeit, die empfindlicheren auf allen Stufen in ga.nz­
licher oder theilweiser Entziehung von Ausspeisetagen und Aus­
gangen, die schweren endlich in der Verhangung des Carcers, 
womit in der Regel auch Fasten, ein sonst nicht angewendetes 
Strafmittel, verhunden ist. Die Verhangung der Carcerstrafe 
ist dem Director vorbehalten; in den anderen Fallen übt in der 
Regel der Prafect das Strafrecht aus. Da dieser übrigens über 
alle wichtigeren, sein en Wirkungskreis betreffenden Angelegen­
heiten dem Director, beziehungsweise dem Oberprafecten Bericht 
erstattet, geschieht dies gewohnlich auch inbetreff aller von ihm 
verhangten bedeutenderen Strafen. A uJ.lerdem wird in j eder 
Kamerate über alle Strafen eine V ormerkung geführt, welche dem 
Director am Schlusse jeder Censurperiode wie auch auf V erlangen 
den Eltern an den Besuchstagen vorgelegt wird. 
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Besondere B e 1 oh nu n ge n einzelner Zog linge oder ei ner 
gan zen Abtheilung werden von dem Kameratprafecten beantragt, 
cloch behalt sich die Direction die Entscheidung darüber aus­
nahmslos vor. 

Schulpramien sind wie an allen o:ffentlichen Anstalten Oster­
reichs auch an der Akademie abg.escha:fft, cloch besteht hier 
eine Einrichtung, die im besonderen Grade geeignet ist, ais · 
hochster und seltenster Lohn den edlen W etteifer der There­
sianischen Zoglinge anzuspoi·nen; es sind dies die von Sr. k. u. k. 
Apost. l\1ajestat gestifteten Kaiser pre ise, goldene Medaillen, 
die in der Zahl von hochstens drei (1 groBe und 2 kleine) 
am Ende jedes Schuljahres auf Grund cines besonderen Statuts 
den würdigsten Zoglingen der Akademie - mit Einschluss der 
Juristenabtheilung - verlieben und feierlich überreicht werden. 

K a rn er at or d nu n g. Wie bereits erwabnt, sind die 
Z.oglinge des Gymnasiums und der Vorbereitungsclassen in 
K a m e ra t e n eingetheilt. U nter dies er Bezeichnung wird sowohl 
die Abtheilung selbst als auch das Ganz e der ihr zugewiesenen 
Raumlichkeiten verstanden. 

Die Zahl der Kameraten betragt gegenwartig 12. J ede 
Kamerate enthalt ungefahr 20, die erste ( oberste) 30 Zoglinge. 
Die Zoglinge der Kamerate gehoren in der Regel derselben 
Scbulclasse an, nur in zwei Kameraten sind Zoglinge aus zwei 
auf einander folgenden Classen vereinigt. 

Jede Kamerate ist der Leitung eines Ka rn er a tp r af e ct en 
anvertraut. Demselben obliegt nebst der Aufgabe der indi­
viduellen Erziehung der einzelnen Zoglinge die disciplinare 
Führung der ganzen Abtheilung, die Leitung der hauslichen 
Studien und die unmittelbare Obsorge für die Gesundheitsp:flege. 
Er hat seine Kamerate bei der Direction zu vertreten, mit den 
Gymnasialprofessoren das nothwendige Einvernehmen zu p:fl.egen 
und den V erkehr mit den Angehorigen sein er Zoglinge zu be­
sorgen. ln den Obliegenheiten des taglichen Dienstes wird er 
jeden vierten Tag von einem supplierenden Prafecten vertreten, 
dessen Dienst so eingerichtet ist, dass er an drei aufeinander­

folgenden Tagen in drei verschiedenen Kameraten beschaftigt 
und ebenfalls jeden vierten Tag dienstfrei ist. . 

3 
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Jeder Kamerate sind drei (der 1. Kamerate vier) Dien er 
zugewiesen, welche die Reinhaltung der Kleider der Zoglinge, 
das Servieren bei Tische, das Aufraumen in den einzelnen Loca­
litaten der Abtheilung und sonstige Dienstleistungen zu besorgen 
haben. Abwechselnd versehen sie den Nachtdienst, der darin 
besteht, dass ein Diener die ganze Nacht im Schlafsaale anwesend 
zu sein und dem dienstthuenden Prafecten ( einer derselben macht 
regelmaBig bis 1/2 12 Uhr nachts Inspectionsgange dm·ch sammt­
liche Schlafsale) Meldung zu erstatten hat. 

Raumlich besteht jede der sogenannten ,off en en" Kame­
raten (solcbe sind alle mit Ausnahme der ersten) aus einem 

· Studiersaale, einem Schlafsaale, der Prafectenwohnung und einem 

Dienerzimmer. Der Studiersaal ist der gewohnliche Aufenthalts­

ort der Zoglinge; daselbst hat -~der sein en Arb.eitstisch, auBer­
dem ist genügender Raum für· freie Bewegung vorhanden. lm 

Schlafsaal hat jeder Zogling ne ben seinem Bett ein W aschtisch­

chen und einen Kasten; in dem letzteren wird seine Wasche 
und Kleidung aufbewahrt. 

Die 1. Kamerate, in welcher die Zoglinge der obersteu 

Gymnasialclasse eingereiht sind, zeigt eine von den übrigen ver­

schiedene Einrichtung; sie wird mit dem in der Anstalt üblichen 

A usdrucke im Gegensatz zu den , offenen" ais ,ge s ch l o s s e n e '" 
Kamerate bezeichnet. Daselbst führen von einem groBen gemein­
samen Raum Thüren in einzelne Zimmer, von denen die kleinereu 
je einem, die groBeren je zwei Zoglingen ais Studier- und Schlaf­

raum dienen. 
Infolge dieser Einrichtung ist in det· 1. Kamerate die Aufsicht, 

welche überhaupt nach den verschiedenen Altersstufen naturgenli\.13 

eine verschiedene Form annimmt, eine ·weniger unmittelbare; doeh 

werden auch hier wie in allen Kameraten die Zoglinge in strenger 
Evidenz gehalten und sind dieselben überdies an die genaue 
Beobachtung der für diese Abtheilung speciell eingeführten 
Kameratordnung gebunden. 

In den Studier- und Schlafsalen wird auf Einfachh e i t 

und 0 rd nu n g gesehen; die Zoglinge dürfen nur die ibn en von 
Seite der Anstalt beigestellten Effecten besitzen und gebrauchen 
und haben dieselben bestandig in Ordnung zu halten. 
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lm ganzen Leben der Kamerate herrscht die strengste 
P ü n kt li ch k e i t, die sowohl von den Prafecten beo bach tet als 
von den Zoglingen gefordert wird. Von Stunde zu Stunde und 
sonst zu gewissen Zeiten, die einen Abschnitt der Tageseintheilung 
bezeichnen, ertont in jeder Kamerate ein elektrisches Signal, 
welches nach der für das ganze Ha us geltenden N ormaluhr von 
einem Dien er der Direction gegeben wird. J eder Zog ling hat si ch 
bei diesem Signale in entsprechender Bereitschaft zn halten. Der 
Prafect hat stets ein genaues Verzeichnis sammtlicher Unterrichts­
stunden, sowohl der ganzen Abtheilung· ais auch einzelner Zog­
linge, zur Hand, wie auch jeder Zogling sein en speciellen Stunden­
plan immer vor Augen haben muss. Unentschuldigtes Versaumen 
einer Lehrstunde sowie verspatetes Eintreffen zu derselben zieht 
Bestrafung nach sich. 

lm Garten, wo die Zoglinge ebenfalls unter besHindiger 
• Ap.fsicht stehen, hatjede Kamerate ihren Spielplatz zugewiesen, 

den kein Zogling ohne Erlaubnis des Prafecten verlassen darf. 
Der V erkehr von- Zoglingen verschiedener Kameraten ist im 
Allgemeincn verboten, jedenfalls nur mit Erlaubnis der beiden 
betreffenden Prafecten gestattet. 

Zum ,,Au s s pei sen" müssen alle Zoglinge bis einschlieJ3-
lich zum 1. Semester der 6. Classe von der in der Einladung 
bezeichneten Personlichkeit abgeholt, beziehungsweise wieder in 
die Kamerate zurückgebracht werden; nur den Zogling~n . der 
7. und 8. Classe, unter gewissen die Studien und das Verhalten der 
Zoglinge betreffenden Voraussetzungen auch jenen der 6. Classe 
im 2. Semester, ist es gestattet, die Akademie ohne Begleitung zu 
verlassen. Die Zoglinge der 7. und 8. Classe haben an den Sonn­
und Feiertagen nach MaBgabe ihrer Schulleistungen und ihres 

Betragens freie N achmittagsausgange. 
Tage sein theil un g. Obwohl die Tageseintheilung natur­

gemaB nach den Altersstufen und nach den jeweiligen Verhalt­
nissen manche V erschiedenheit zeigt, hat sie do ch in vielen 
Punkten für alle Kameraten gleichmaBige Geltung und mag 
daher hier eine kurze Besprechung finden. 

Das Au f ste he n der Zoglinge erfolgt an W ochentagen 
um 6 Uhr, an Sonn- uud Ferialtagen urn 1/ 2 7 Uhr, in den untersten 

3* 
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Kameraten (Vorbereitungsclassen, .1. und 2. Classe) taglich um 
7 Uhr. Für das Waschen, Douchen und .Ankleiden sind 20 Minuten 
bestimmt. , Die Zoglinge begeben si ch hierauf in den Studiersaal, 
wo sogleich das gemeinsame Morge n ge be t verrichtet wii·d. 
Nach demselben wird das Fr ü h s t ü c k eingenommen. Die Zeit 
nach dem Frühstück bis zum Beginne des Schulunterrichts (oder 
der hl. Messe, die in der warmeren Jahreszeit an einzelnen 
Wochentagen um 1

/ 28 Uhr gelesen wh·d) ist dem Studium ge­
widmet. Zwischen 7 und 8 Uhr mm·gens findet in der Kranken­
abthedung die arztliche 0 rd in at i o n ( Ambulatorium) für die­
jenigen Zoglinge statt, die einer sôlchen bedürfen. Der Gy rn na-
si alun terri ch t begin nt um 8 Uhr (in den . V orbereitungsclassen 
und in der 1. Classe im Winter um 9 Uhr) und dauert bis 11 oder 
12 Uhr. Er erfahrt um 10 UhP,- beziehungsweise 11 Uhr, eine 
Unterbrechung von 10 Minutén, in welcher Zeit die Zoglinge 
ihr zweites Frühstück erhalten. Nach dem Schulunterricht ist 

eine Stunde für den Gartenbesuch ode1· für korperliche Übungen 
(Turnen, Fechten, Reiten u. s. w.) bestimmt. \Jm 1 Uhr wird in 
den gemeinsamen Speisesalen die Ha u pt ma hl z e i t einge­
nommen. Nach dem Speisen darf vor Ahlauf einer Stunde keine 
geistige Beschaftigung stattfinden; diese Stunde wird im Gai.·ten ~ 

zugebracht oder, wenn es die Witterung angemessener erscheinen 
lasst, zu einem Spaziergange au13erhalb der Akademie verwendet. 
Die weitere Eintheilung des Nachmittags ist in den einzelnen 
Kameraten ziemlich verschieùen; eîn bis zwei Stunden sind no ch 
für den Gartenbesuch, die übrige Zeit für das Studium, den 
Unterricht aus den modernen Sprachen und anderen Neben­
fachern, die Correpetitions- und Musikstunden bestimmt. (Der 
Gymnasialunterricht ist, wie ob en angedeutet, groBtentheils .anf 
den Vormittag Yerlegt.) Um 4 Uhr wird in der Kamerate die 
Jau se eingenommen; daran schlieBt si ch, wenn thunlich, der 
Gartenbesuch. Nach 7 Uhr findet kein allgemeiner Unterricht 
mehr statt. U m 7 Uhr wird in der Kamerate das wei ter unten 
zu besprechende , Zimmerturnen vorgenommen. Um 8 Uhr 
findet das Ab end esse n statt; (lie Zeit nach demselben ist 
freiér Beschaftigung in der Kamerate gewidmet. Um 9 Uhr wird 
nach dem gemeinsamen Abendge .bete zu .Bette gegangen. Die 
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.Zoglinge der 2. Kamerate haben die Erlaubnis, bis 1/ 210 Uhr, 
die der 1. Kamerate bis 11 Uhr (im 2. Semester, der Zeit der 
eigentlichen Vorbereitung für die Maturitatsprüfung, bis 12 Uhr) 
auBer Bette zu bleiben. 

An Son nt agen find et kein Unterricht statt; die dadurch 
erübrigte Zeit wird von den Zoglingen, die nicht auBerhalb der 
Akademie sind (,ausspeisen"), theils zu hauslichem Studium, 
theils zur Erholung im Garten und zu groBm•en Spaziergangen, 
im Sommer gelegentlich zu weiteren Ausflügen benutzt. 

J uri s t e na b the i 1 un g. Bei der bisherigen Besprechung 
der erziehlichen Einrichtungen der Akademie kam die Juristen­
abtheilung nur in zweiter Linie in Betracht, indem auf dieser 
Stufe die Erziehung im eigentlichen Sinne sehon vollendet ist 
und die Form einer hoheren, auf die Berufsbildung gerichteten 
L eitung annimmt. Mit derselben sind unmittelbar die zwei J uri­
s. t e n p r a fe ct e n (Doctoren der Re ch te) betraut. 

Nach der H à us or d nu n g ist auch für die Juristen die 
T ag e s e i n th e i 1 u n g strenge geregelt. Sie haben t;;tglich um 
7 Uhr aufzustehen, zu den gemeinsamen Unterrichts- .und Speise­
stunden pünktlich zu erscheinen, die Univm;sitatsvorlesungen 
zu besuchen und die übrige Zeit in den Raumen der Juristen­
abtheilung (von 10 Uhr abends jeder in seinem Zimmer) oder im 
Akademiegarten zuzubringen. Auswartige Besuche dürfen sie nur 
an Sonn- und Feiertagen zu bestimmten Stunden empfj:j,ng.en.· Ihre 
Ausgange, deren Zahl zum Theil von dem Resultate der in der 
Akademie stattfindenden regelmaBigen Prüfungen . abhangt, sind 
strenge geregelt. 

W as den geselligen V erkehr der J uristenzoglinge auBerhalb 
der Akademie betrifft, so ist derselbe ein ihrem Alter ent­
sprechend.er freier und crfahrt nur insoferne eine Besehrankung, 
ais ihnen der Besuch von gewissen V ergnügungslocalen untersagt 
und ihnen überhaupt die Theilnahme an Untèrhaltungen nur in 
einem mit den allgemeinen Erziehungsprincipien der Akademie 
übereinstimmenden MaBe gestattet ist. Sparsame Geldgebarung ist 
ihnen zur besonderen Pflicht gemacht ; der H ochstbetrag des 
monatlichen Taschengeldes, welches ihnen von Seite ihrer Ange­
horigen zukomm en darf, wird von der Akademi e - Direction zu 
Beginn jedes Studienjahres festgesetzt. 
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C. Gesundheitspflege. 

Von der Überzeugung durchdrungen, dass die Erhaltung 
und Kraftigung der k or p e r 1 i ch en Ge sun d he i t der 
Zoglinge einen der wichtigsten Factoren einer gut organisiel'ten 
Erziehungsanstalt bildet, wendet die Akademie diesem Punkte 
ihre unablassige Aufmerksamkeit zu. 

J:?urch ein planmaBiges System hygie ni sc he r V or­
s c h r i ft e n, dm·ch die genaue und stetige Überwachung der 
Durchführung derselben und dm·ch cine moglichst vollkommen 
eingerichtete Kr anke na b the i 1 un g ttagt die Anstalt Sorge, 
die ihr anvertrauten Zoglinge gesund zu erhalten und ihnen im 
Falle einer Erkrankung die sufgfaltigste a.rztliche Behandlung 
und Pflege zutheil werden zu Gssen. 

Der uns zugewiesene Raum gestattet es nicht, alle von Seite 
der Anstalt zu dem gedachten Zwecke getroffenen Vorkehrnngen 
anzuführen; es mogen daher nur einige wichtigere Punkte Er­
wahnung finden. 

RegelmaBige arztliche Untersuchung. Um 
der Individr:alitat der korperlichen Constitution jedes einzelnen 
Zoglings wahrend seines Aufenthalts in der Anstalt moglichst 
Rechnung tt·agen zu konnen, wird jeder neu Eintretende einer 
genauen ar z t 1 i chen Un ter suc hu n g unterzogen. Dieselbe 
wird periodisch -- am Beginn und am Schluss jedes Schuljahres 
- wiederholt. Sie erstreckt sich auf Ermittlung des Gewichts, 
der Korperlange, des Brust- und Kopfumfangs; ihr Ergebnis 
wird in den arztlichen , Grun d b u ch sb l at ter n" eingetragen 
und bildet die Grundlage für die Constatierung der korperlichen 

Entwicklung jedes einzelnen Zoglings wahrend seines Anfenthalts 
in der Anstalt. 

A Il g e m e i ne hygie ni sc he V or k eh ru n ge n. Diese 
beziehen sich vorzugsweise auf die Pflege der Reinlichkeit, auf 
die Kleidung, die Lüftung und die Regelung der Temperatur 
der Studier-, Schlaf- und Lehrs~tle, auf die Kost, auf korperliche 
Übungen, auf das AusmaB und die Verwendung der Erholungszeit 
und anf die MaBnahmen zur V erhütung infectioser Krankheiten. 
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Zur Pflege der Rein 1 i ch k e i t sind auBer den üiglichen 
Waschungen, die sehr gründlich vorgenommen werden müssen, 
D ou ch en und Bad er im Gebrauche. lm Schlafsaal jeder 
Kamerate ist ein Douche- Apparat aufgestellt, der taglich von 
einem Drittel der Zoglinge benutzt wird. Die Douchen, welche 
gleichzeitig eine systematische Abhartung bezwecken, werden am 
M01·gen genommen; die Temperatur des Wassers betragt für die 
Zoglinge des Untergymnasiums 20, für die des Obergymnasinms 
18° R. Nach der Douche erfolgt eine gründliche Abreibung. 

Die Wanne nb ader finden wahi·end der kalteren Jahres­
zeit in ùem zn diesem Zwecke eii1gerichteten Winterbaderaum 
statt. Derselbe enthalt 20 Cabinen mit je einer Wanne, so dass 
jeden Tng eine Kamerate das Bad benützen kann. Die Tempe­
ratur des Badewassers betragt 27° R; unmittelbar nach dem 
Bad wird eine kalte Douche genommen. 

lm Sommer wird die im oberen Theil des Akademiegartens 
gelegene Se hw i in rn sc hu 1 e abtheilungsweise henützt, u. zw. 
wird die Eintheilung so getroffen, dass jeder Zogling Higlich ein 
Bad nimmt. Die k a l t e n B a d e r beginnen für die Zoglinge 
des Obergymnasiums, wenn die Lnfttemperatur 18° und die 
Wassertemperatur 15° R. betragt; für die Zoglinge des Untcr­
gymnasiums muss bei derselben Lufttemperatur die Temperatur 

des W as sers rn indestens 16° betragen. lm spateren V erlaufe der 
Badesaison kann auch bei niedrigeren TemperatureH . alB" den 
angegebenen gebadet werden. 

Alles, was sonst zur Pflege der Reinlichkeit gehort, be­
sonders der regelmaBige W echsel der Leib- und Bettwüsche und 

·die Reinhaltung sammtlicher von den Zoglingen benutzten Rlinm ­
lichkeiten, bildet den Gegenstand strenger Überwachung. 

Der Gebrauch der K lei dung ist, abgesehen von den 
mit Rücksicht auf die Nettigkeit und Uniformitat gett·offenen 
Anordnungen, auch inbezng auf die Gesundheit dér Zoglingc 
genau normiert, und es ist dabei die Rücksicht anf eine zweek­
maBige Abhartung sowie anf di e Bewahrung vor den Gefn1tren 
einer Erka.ltung in gleicher W eise maBgebend. 

Als wichtige hygienische Aufgabe wird die Lüftnng untl 

die Regelung d e r 'l'emperatur der Stnùier-, Schlnf- und 
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Lehrsale betrachtet. Da die ganze Anbge des Akademiegebaudes 
auBei; in der theilweiRe neu gébauten Iü;ankenabtheilung, die 
Anbringung · specieller Ventilationsvorrichtungen nicht gestattet, 
rnuss die Lüftung der Raume dm·ch Offnen der Fenster und 
'fhüren in der Zeit, in welcher die Zoglinge abwesend sind, 
erfolgen. Die Unvollkommenheit, die, wie nicht zu leugnen, in 
diesem V organge liegt, wird nach . Moglichkeit dm·ch die genaue 
Handhabung der diesbezüglichen Vorschriften ausgeglichen. Die 
Temp~ratur wird wahrend der kalten Jahreszeit so geregelt, dass 
sie in den Schlafsa.Ien bei N acht 12° R. betragt und erst am 
Morgen, bevor die Zoglinge aufst'ehen, wieder auf 15° gebracht 
wird, welch letztere Temperatur wahrend des Tages in allen 
Raumen des Hauses, in welchen sich Zoglinge aufhalten, als die · 
normale zn gelten hat und, wemf nothwendig, dm·ch pe~·iodisch e s 
Lüften erhalten wird. ' 

Zur Be he i z un g dien en in allen bewohnten Raumen der 
Akademie Thonofen ; als Brennmateriale wird Holz verwendet. 

Die Be 1 eu ch tu n g der Studiersale geschieht ausschlieB­
lich mit Auer'schem Gasglühlicht, welches wegen seiner aner­
kannten Vorzüge inbezug auf die Respirabilitat und gerin~ere 

Erwarmung der Luft sowie auch auf die Schonung der Augen vor 
mehreren Jahren allgemein eingeführt wurde. Elektrische Beleuch­
tung wurde schon einmal versuchsweise wahrend eines Jahres in 
zwei Kameraten in Anwendung gebracht und bildet ihre allge­
meine Einführung seither den Gegenstand rei:Bichster Erwagung. 

Es ist selbstversUtndlich, dass die gesammte Lebensweise 
der Zoglinge nicht bloB vom rein erziehlichen, sondern auch 
vom hygienischen Standpunkte genau geregelt ist. 

Die für den S ch la f bestimmte Zeit betragt durchschnittlich 
9 Stunden (von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ), etwas mehr 
bei den kleineren Zoglingen (bis incl. der 2. Gymnasialclasse), 
die eine Stunde spater aufstehen, etwas weniger in den obersten 
Abtheilungen, indem die Zoglinge der 2. Kamerate (7. Classe) 
bis · halb 10 Uhr, die der 1. Kamerate (8. Classe) bis 11 Uhr 
(resp. 12 Uhr) auBer Bett bleiben dürfen, jedoch nicht müssen. 

Für angemessenen W ec hs e l von Studium (beziehungs­
'~'ei se U nterricbt) unù Er h o i n n g wird dm·ch die rrageseintheilung 
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Sorge getragen. Das Kameratstudiurn betragt in der Regel nicht 
mehr als zwei Stunden in continuo; nach dem Speiscn darf, wie 
bereits erwahnt, das Studium oder irgend ein U nterricht nicht vor 
Ablauf einer Stunde beginnen. Die Erholungszeit wird, wenn es 
die Witterung nicht unmog1ich macht, im Winter tbeilweise, im 
Sommer vollstandig irn Garten zugebracht. D01·thin werden die 
Zoglinge des Untergymnasiums und der Vorbereitungsclassen theil­
weise auch auf kurze Zeit vùr . Beginn des V ormittagsunterrichts 
und wahrend des Schulrespiriums um 10 Uhr geführt. Die Zeit, 
die im Garten verbracht wird, ist in 'der guten Jahreszeit, abge­
sehen von der Stunde unmittelbar nach dem Mittagessen, aus­
schlieBlich zu k o r p er 1 i c h e n Ü b u n g e n und S p i e 1 e n 
zu verwenden. lm Winter dient das Bassin der Schwimmschule 
a1s E i s 1 au f p l at z, wahrend der Abhang z'vischen der unteren 
und der oberen Gartenpartie sich zum Sc h 1 i tt en fa h re n, 

. das von den Zoglingen aller Abtheilungen mit groBer Vorliebe 
betrieben wird, ti·efflich eignet. 

Ais hygienische Einrichtung sei auch das Z i m m er t ur n en 
erwahnt, welches dazu dient, die Zoglinge nach langer andauernder 
geistiger Beschaftigung noch am Abend zu zweckmaBiger Be­
wegung anzuhalten und gewissen Gefahren für die Gesnndheit und 
korperliche Entwick1ung, die mit dem langeren Sitzen verbunden 
sind, entgegenzuwirken. Es wird unter Aufsicht des dienstthuenden 
Prafecten um 7 Uhr abends in allen Kameraten, die beidep. obcrsten 
ausgenommen, im Studiersaale vorgenommen, der vorher gründ­
lich gelüftet und im Winter auf die entsprechende Temperatur 
gebracht worden ist. Die hie bei in V erwendung kommenden 
F r e i ü b u n g e n - eine genaue Angabe derselben findet sich 
im Gymnasial-Jahresbericht von 1801 - sind in ein zweckmaBiges 
System von drei, mit dem Alter der Zoglinge fortschreitenden Ab­
stufungen gebracht, innerha1b der en dm·ch p1anmaBigen W echsel 
der Übungen alle Muskelgruppen in entsprechender, maBig er­
müdender W eise in Anspruch genommen werden. Diese Übungen, 
die für jede Kamerate 15 bis 20 Minuten dauern, sind durch kleine 
Pausen, die zu tiefem Athemholen zn verwenden sind, in drci 
Abtheilungeu getheilt. In der Regel wird einem gewandten und 
verliisslichen Zogling der Befehl und das Vortnrn en übertragen. 
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W enn bei diesen Übungen auf sh·amme Korperhaltung und exacte 
Ausführung strenge gesehen wird, sind sie in disciplinarer und 
besonders in hygienischer Beziehung von nicht zn untersrhatzen­
dem W ert. 

Einen wichtigen Gegenstand der Hygiene in der Anstalt 
bildet die K o s t der Zoglinge. Dieselbe wird anf Grund eines 
Contracts gegen einen pro Kopf und Tag normierten Betrag von 
einem Traiteur geliefert, der aber hierin der strengen Controle von 
Seite der Akademie- Direction untersteht. Die Kost wird quanti­
tativ so 'bemessen, dass dem im Stadium der kraftigsten Korper­
entwicklung naturgema.B gesteigerten ErJ?-il.hrungsbedürfnis in aus­
giebiger W eise Rechnung getragen, da bei aber der erzieherische 
und hygienische Gesichtspunkt der Gewohnung an Ma.Bigkeit nicht 
au.Beracht gelassen ist. Auf gutsrQ ua lit at der Lebensmittel 
und auf groLHe Re i n 1 i ch k e i t fn der Zubereitung der Speisen 
wird von Sei te der Anstalt strenge gesehen; auch ha ben die Pra­
fecten, welche r egelmal3ig mit den ·zoglingen speisen, die Direction 
bezüglich ihrer eigenen W ahrnehmungen über die Qualitat der 
Kost stets im Laufenden zu erhalten. 

Die Zog linge erhalten zum Fr ü h s t ü c k nach Wahl Kaffee, 
Thee oder Mil ch mit einer Sem mel, zum Na ch fr ü b s t ü c k (u~n 
10 Uhr bezi ehungsweise Il Uhr) ein Stück Brod oder eine Semme], 
zum Mit t ag e s s en ( um 1 Uhr) an vier Tagen der W oche Suppe, 
gekochtes Rindfleisch mit Gemüse und Sauce, und Braten mit 
Beigabe, an drei Tagen Suppe, gedampftes Rindfleisch mit Gemüse 
und Sauce, und eine Mehlspeise, zur Jau s e in der kalteren 
Jahreszeit Kaffee, Thee oder Milch, im Sommer frisches Obst 
mit Brod; zum Abe nd essen (um 8 Uhr) Braten mit Zugabe, 
die kleineren Zoglinge auBerdem Suppe. 

Eine Abweichung von der a.llgemeinen Kost ist für einzelnc 
Zoglinge nur auf besondere arztliche Anordnung zulassig. Der 
Speisezettel wird von dem Chefarzte überprüft und nach Ge­
nehmigung seitens des Directors dem Traiteur übergeben, der 
zur genauen Einhaltung desselben verpflichtet ist. Es ist den 
Züglingen strenge verboten, Esswaaren in die Akademie zn 
bringen oder bringen zu lassen. Nur an Sonntagen oùer sonstigen 
Ferialtagen ist es ihnen gestattet, sich eine sogenanntc Extra-
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j au s e auf eigeue Kosten (his zu eine rn genau normierten gering­
fügigen Betrage) zu bestellen, die nur von einem bestimmten 
Conditor bezogen werden darf. 

Ein besonders wichtiger Theil der hygienischen Einrichtungen 
besteht in den MaBregeln, welche in Anwendung kommen, um 
das Auftreten und die Ausbreitung epi demis cher Krankheiten 
m der Anstalt zu verhüten. 

Wie an allen offentlichen Erziehungsinstituten wirêl auch 
in der Akademie bei der Aufnahme jedes neu eintretenden 
Züglings ein I rn p f z e u g ni s gefordei·t. Eine Re v ac c i n at i o n 
findet ausnahmslos für j eden Zogling sowie auch für alle in der 
Anstalt wohnenden Angestellten des Hauses jedes fü n ft e J ah r 
statt, und es werden hierüber genaue Vormerkungen geführt. 
Strenge Vorschriften bestehen inbetreff der Rückkehr in di13 Anstalt 
für solche Zoglinge, welche bei ihren Angehorigen entweder 
selbst an einer infectiosen Krankheit erkrankt sind oder sich in 
Familien aufgehalten haben, in denen wahrend der betreffenden 
Zeit eine derartige Erkrankung vorgekommen ist. Wenn ein Zog­
ling selbst erkrankt ist, darf er erst nach Ablauf einer gewissen, 
für die einzelnen Krankheiten normierten Zeit und nach Desinfec­
tion seiner Effecten sowie überhaupt nùr auf Grnnd eines voll­
standig beruhigenden arztlichen Zeugnisses in die Akademie 
zurückkehren. Nicht minder strenge Vorschriften bestehen für 
diejenigen Falle, in welchen in der Familie eines Fllnotionars 
oder Dieners der Akademie eine epidemische Krankheit auftritt. 
Auch sind alle externen Schüler des Gymnasiums verpflichtet, 
jeden in ihrer Familie vorkommenden Fall einer derartigen Er­
krankung sofort zur Anzeige zu bringen. 

W enn in der Anstalt selbst ein Fall einer Krankheit vor­
kommt, die erfahrungsmaBig leicht den Charakter einer epidemi­
schen annimmt, werden selbstverstaudlich erhohte Sicherungs­
vorkehrungen gegen eine Ausbreitung derselben getroffcn. Diese 
bestehen der Hauptsache nach aus MaBregeln cler Separierung 
und Desin"ficierung, die in jedem einzelnen Falle nach beson­
derer llrztlicher Anordnung durchgeführt 'verden. 

Kr an k en ab th e i 1 un g. Als eine besonders wichtige 
Anf~abe betrachtet es die Àkademie, den crkrankten Züglingen 
die groBte Sorgfalt und Pflege zuzuwenden. 
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Die diesem Zwecke dien en de Kr anke na b the i 1 un g, 
welche unter dèm gegenwartigen Curatorium bedeutend ver­
groBert und mit allen dem heutigen Standpunkt der Kranken­
pflege entsprechenden Erfordernissen ausgestattet wurde, darf 
ais eine mustergiltige Einrichtung der Anstalt bezeichnet werden. 
Obwohl für den normalen Bedarf ein Belegraum von wenigen 
Betten genügen würde, enthalt sie doch in 12 Kr anke n· 
z i m n; e r n einen sol chen von 7 4 B e t t e n, um selbst für den 
Fall einet· ungewohnlich ausgebreiteten Epidemie vorgesehen zu 
sein und allen diesbezüglichen Anforderungen vollkommen ent­
sprechen zu konnen. Die einzelnen Krankenzimmer, welche 
sammtlich abseits vom StraBenlarm gegen ·den Garten zn gelegen 
sind, sind so groB, dass für je ein Bett durchschnittlich ein 
Raum von 36 Cubikmetern entfallf: Die Lüftung und Temperatur­
regelung wird daselbst durch vm~ügliche V en til at i o n sv o r­
r i ch tu ng en durchgeführt. Das dritte Stockwerk der Kranken­
abtheilung ist ausschlieBlich für die Falle von I n fe c t i o n s­
k r a n k h e i t e n reserviert und von allen übrigen Raumen, so­
wohl der Krankenabtheilung selbst wie des ganzen Hauses, 

strenge separiert. 
Wie oben erwahnt, wird der regelmaBige arztliche Dienst 

in der Anstalt von drei Arzten u. zw. einem C h e far z t und 
z w e i Ha us ar z te n versehen. Zum Zwecke der sofortigen 
Hilfeleistung bei plotzlichen Erkrankungen und Unfallen, sowie 
zur Überwachung der Pfl.ege der Erkrankten wird ein arztlicher 
Perm an enz dienst derart durchgeführt, dass immer einer der 
Hausarzte in der Krankenabtheilung, beziehungsweise in der 
Anstalt anwesend ist. 

RegelmaBig findet jeden Mm·gen eine ambulatorische 0 rd i­
n a ti on statt, die vom Chefarzt un ter Assistenz der beiden Haus­
arzte abgehalten wird. Zu derselben werden von Seite der Kamerate 
diejenigen Zoglinge geschickt, bei welchen ein Krankheitssymptom 
wahrnehmbar ist. In ein für den Rapport zwischen jeder Kamerate 
und der Krankenabtheilung bestimmtes ,Ordinationsbuch~' 
werden von lirztlicher Seite der Befund der Ordination und, falls 
die Aufnahm e des Zoglings in die Krankenabtheilung nicht noth­
wendig erscheint, auch alle inbezug auf den betreffenden ~,ail in 
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der Kamera1e durchzuführenden VerhaltungsmaBregeln, sowie 
eventuell der Tag, an welchem der Zogling wieder bei der Ordi­
nation zu erscheinen hat, angemerkt. Auf diese Weise wird eine 
genaue Evidenzhaltung jeder einzelnen, wenn auch ganz leichten 
Erkrankung und die Continuitat der arztlichen Behandlung sowie 
der Durchführung der V erordnungen inbezug auf Diat, Garten­
besuch, korperliche Übungen, Ausgange u. s. w. erreicht. 

Die in die Krankenabtheilung aufgen.ommenen Zoglinge unter­
stehen daselbst hinsichtlich der Aufsicht, Behandlung und Pflege 
ausschlieBlich den Anordnungen des Chefarztes, beziehungsweise 
der Hausarzte, denen eine ausreichende Anzahl von Krankeu­
wartern zur V erfügung steht. 

Jeder Fall der Aufnahme eines Zoglings in die Kranken­
abtheilung wird unverzüg1ich dem Akademie-Director zur Kenntnis 
gebracht. Auf Grund des jeden Morgen auszugebenden Kranken­
rapports erfolgt die V erstandigung der Eltern, den en der Besuch 
der Zoglinge in der Krankenabtheilung zwischen 10 Uhr m01·gens 
und 6 Uhr abends gestattet ist. 

A u g e n ar z t 1 i ch e ~ e h a n d 1 un g. Die augenarztliche 
Behandlnng der Zoglinge ist einem besonderen, von der Akademie 
bestellten Aug e na r z te übertragen. Demselben ob1iegt auch 
die Begu1achtung aller die Augenhygiene, besonde1·s die Be-
1euchtung der Studier- und Lehrsale betreffenden lVIaBnahmen. 

J eder neu eintretende Zogling wird auf die Sehsch~l.rfe nnd 
den Refractionszustand seiner Augen untersucht; einmal im Jahre 
findet überdies eine derartige U ntersuchung bei sammtlichen Zog­
lingen statt. Das Ergebnis dies er U ntersuchung wird in besonderen 
Vormerkblattern verzeichnet, welche die Grundlage für eine 
eventuelle dauernde Behandlung, V erordnung von Brillen u. s. w. 
bilden und auch statistisch verwertet werden. AuBerdem findetjede 
W oche regelmaBig einmal eine augenarztliche Ordination statt. 

Zahnarztliche Be han dl ung. Die zahna1·ztliche Be­
handlung der Zog linge ist einem besonderen, · von der Akademie 
bestellten Z ah na r z te übertragen, der auch bezüglich der Zahn­
hygiene Vorschlage zu machen und Anordnungen zu ti·effen hat. 

Zweimal im Laufe j edes Schuljahres wird bei sammtlichen 
Zoglingen eine Untersuchung dm· Zahne vorgenommen. Über die 
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bei dieser Untersuchung· constatierten Defecte wird eine Vor­
IÙerkung geführt, anf Gruncl deren nach MaBgabe cler Dringlich­
keit die betreffenclen Zoglinge nach und nach in Behandlung 
genomm en werden. Für jeden Zogling wird auBerdem ein be­
sonderes Vormerkblatt angelegt, in welches das jedesmalige Er­
gebnis der periodisch erfolgenden Untersuchungen, sowie jede 
an seinen Zahnen vorgenommene Operation verzeichnet wird. 
Dadurch wird die gerade für die Jugencl besonders wichtige 
vollstandige Evidenthaltung des Zustandes sammtlicher Zahne 
jedes ZO'glings erzi elt. Die regelmaBige zahnarztliche Ordination 
findet zweimal in der Woche in der. Dauer von 2 bis 3 Stunden 
in cinem zu diesem Zwecke in der Anstalt eigens eingerichteten 
Operationszimmer statt. Eine Narkose behufs V ornahme einet· 
Zalmoperation ist nur dann zubs~, wenn eine scl~riftliche, voni 
akademischen Chefarzte vidierte Zltstimmungserklarung der Eltern 
des betreffenden Züglings sowie die Genehmiguug des Akademie­
Directors vorliegt. 

D. Ôkonomisches. 

Die Züglinge erhalten sammtliche Gegensüinde des mate­
riellen Bedarfs seitens der Akademie beigestellt. Für j eden neu 
eintretenden Zogling ist zur Bestreitung der ersten Ausstattungs­
kosten der Betrag von 220 fl. zu entrichten; j ede weitere An­
schaffung erfolgt nach Bedarf des Zoglings anf Kosten cler Anstalt. 

lm besonderen werden von Seite der An~talt regelmaBig 
beigestellt: Lehrbücher, die gesammte Kleidung und Wasche, 
Toilette - Gegenstande, Schreib- und Zeichen- Requisiten sowie 
Spiel- Requisiten. 

Keiner der bezeichneten Gegenstande wird anders als anf 

schriftliche Bestellung des Kamerat-Prafecten geliefert; über die 
Ausfolgung wird eine genaue Vorm e1·kung geführt. 

Der B ü ch er v or rat h, welchér alle an der Akademi e 
eingeführten Lehrbucher enthalt, wird von einem Bücher- Revi · 
èenten verwaltet; die Lieferung aller anderen Effecten erfolgt 
cltu·ch das Ô k on orna t, welches dieselben entweder vorrathig 
halt oder von den standigen Lieferanten der Anstalt nach Bedarf 
bestellt. 
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Sammtliche Kleidungs- und Waschestücke sowie Toilette­
Gegenstande sinù für alle Zoglinge uniform und es ist denselben 
verboten, andere als die von der Anstalt gelieferten Sorten zu 
gebrauchen oder an denselben irgend welche V eranderung vor­
nehmen zu lassen. 

Das gewohnliche Hauskleid besteht aus einer dunkelblauen 
Tuchblouse mit Goldlitzen am Kragen; für Ausgange, Kirchen­
besuch und festliche Gelegenheiten ist ein dunkelblauer Uniform­
rock mit doppelreihigen Goldknopfen und karmoisinrothen, am 
Kragen und an den Armeln mit Goldlitzen besetzten Aufschlagen 
bestimmt. Die W este ist a us dunkelblauem Tuch, das Beinkleid 
aus grauem Tuch, im Sommer aus leichtem, · im Winter aus 
dickerem Staff. Als Überkleid dient ein langer, schwarzer Tuch­
paletot, für Sommer und Winter aus verschiedenem Staff, mit 
Goldknopfen und, wie die ganze Kleidung, nach militarischem 
Schnitt gearbeitet. Die Kopfbedeckung besteht aus einer dunkel­
hlauen Uniform-Kappe, deren Rosette die verschlungenen Buch­
staben lVL T. zeigt; bei besonders feierlichen Gelegenheiten wird 
ein zweispitziger Hut, der an ~er rechten Seite mit einer breiten 
Goldburte versehen ist, getragen. Die Handschuhe und Cravaten 
sind nach militarischem Muster. Auf Ausgangen wird immer, im 
Hanse bei festlichen Gelegenheiten zur Uniform ein Degen an 
schwarzer Knppel getragen. Die Beschuhnng besteht für Sommer 
und \Vinter aus glatten Uniform· Stiefletten. . 

Jeder Zogling wird mit den angegebenen Uni:form-Stücken 
in entsprechender Zahl ausgestattet, so dass ein angemessener 
Wechsel moglich ist. Nacbschaffungen neuer Kleidungsstücke 
erfolgen periodisch nach genauen Vorschriften, beziehungsweise 
nach Bedarf. 

Wie die Kleidung ist auch die Leibwasche für alle Zog­
linge vollkommen gleichformig. J eder Zogling hat 18 Hemden, 
12 . Unterhosen, 18 Sacktücher, 18 Paar FuBsocken. · Nach­
schaffungen erfolgen nach Bedarf. 

Die Reinigung der \Vasche wird in dem Waschhause der 
Anstalt auf .Kosten derselben besorgt. 

Schreib- und Zeichenrequisiten werden den Zoglingen nach 
Bedarf in der Kamerate verabfolgt; dm·ch geeignete Control-
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Ma.l3regeln wird em verschwenderisches Gebaren mit denselben 
hintangehalten. 

3. Stiftpl~tze der Theresianischen Akademie. 
Wie oben erwahnt, wird das Stiftungsvermogen theils von 

der Akademie selbst verwaltet, theils werden die Zahlungen für 
die im Genusse · det betreffenden Stiftung befindlichen Zoglinge 
von der Stiftungsbehorde an die Cassa der Akademie entrichtet. 

Die Anzahl der Stiftungen betragt 18; es werden davon 
178 Zoglinge er]wlten. Die allgemeinen Aufnahmsbedingungen 
sind für Stiftlinge dieselben wie für .Zahlzoglinge; die besonderen 
sind bei den einzelnen · Stiftplatzen (s. u.) angegeb en. 

W enn die Akademie das Stiftangsvermogen aach zum 'rheil 
in eigener V erwaltung hat, besitzt sie doch in keinem Falle das __,. ' 

Prasentationsrecht; dieses steht Jrielmehr den bei den einzelnen 
Stiftungen angegebenen Behorden, beziehungsweise Personen zu. 

Die mit der Theresianischen Akademie vereinigten Stiftungen 
sind folgend e : 

1. Kaiserin Mari a Th e r e s i a- Stiftung deu tseh er Nation, 
gegründet 1751, mit 21 Stiftplatzen für katholische ad el ige Jünglinge 
aus den Erblandern. Das Prasentationsrecht steht dem k. k. Mini­
sterium des Innern zu. 

2. Kaiserin Maria Theresia -Battaszéker- Stiftung 
ungarischer Nation, gegründet 1751, mit 15 Stiftplatzen, darunter 
zwei für Kroatien und Slavonien, für katholische adelige Jüng­
linge aus Ungarn (beziehungsweise Kroatien und Slavonien). Das 
Pr:O\.sentationsrecht hat das künigl. ung. 1VIinisterium fur Cultus 
und Unterricht, beziehungsweise die konigl. kroatisch-slavonische 
Landesregierung. 

3. Kaiser Fer dinan d'sche Stiftung1 gegründet 1624, mit 
der Akademie vereinigt 1782, mit 6 Stiftplatzen für katholische 
Jünglinge des erblandischen Adels. Das Prasentationsrecht hat 
die k. k. mahrische Statthalterei. 

4. Kaiser Fr an z Josef- Stiftung (neu ungarische), ge­
gründet 1857, mit 10 Stiftplatzen für Jünglinge aus Ungarn. Das 
Prasentationsrecht besitzt das konigl. ung. Ministerium für Cultus 
und Unterricht. 
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5. Kronprinz Ru do 1 f- Stiftung, gegründet 1858, mit 6 un­
garischen und 3 kroatisch-slavonischen Stiftplatzen für Jünglinge 
aus Ungarn, beziehungsweise Kroatien und Slavonien. Das Pra­
sentationsrecht besitzt das konigl. ung. Ministerium für Cultus 
und Unterricht, beziehungsweise die konigl. kroatisch-slavonische 
Landesregierung. 

6. Freiherrlich Te u ff en b ach'sche Stiftung, a) maht·ische 
Abtheilung, 1650 gegründet, 1782 mit der Akademie vereinigt, 
mit 30 Stiftplatzen, b) niederosterreichische Abtheilung, 1650 
gegründet, 1811 mit der Akademie vereinigt, mit 12 Stiftplatzen, 
sammtliche 42 für katholische Jüuglinge des erblandischen Adels. 
Das Prasentationsrecht steht dem Landesausschusse in Brünn, 
beziehungsweise in Wien zu. 

7. Jakob von Schelle nb ur g'sche Stiftung, gegründet 
1715, mit der Akademie vereinigt 1750, mit 5 Stiftplatzen für 

• adelige Jünglinge aus Krain. Das Prasentationsrecht hat der 
Landesausschuss in-.Laibach. 

S. Fürst Coll ore do - Mann s fel d'sche Stiftung gegründet 
1911, mit 1 Stiftplatz für Nachk.ommen der fürstlichen Linie oder 
auch andere Jünglinge. Das Verleihungsrecht besitzt der jeweilige 
Majoratsbesitzer, gegenwartig Josef Fürst Colloredo- Mannsfeld. 

9. Grafin Petronella Cs a k y'sehe Stiftung, gegründet 1865, 
mit 2 Stiftplatzen für Nachkommen der beiden Halbschwestern der 
Stifterin, Anna und Maria Grafin Csaky. Das Prasentati~nsr~cht 
steht dem konigl. ung. Ministerium für Cultus und Unterricht zu. 

10. Galizische Stiftung, gegründet 1801 mit 9 und 1816 
mit 10 Stiftplatzen, darunter je 1 für die Bukùwina, für adelige 
Jünglinge aus Galizien (beziehungsweise Bukowina) oder solche, 
welche des betreffenden Landes-Indigenats theilhaftig sind. Das 
Prasentationsrecht steht dem Landesausschusse in Lemberg, be­
ziehungsweise in Czernowitz zu. 

11. Dalma tin i sc he Stiftung, gegründet 1818, mit 2 Stift­
platzen für Jünglinge aus Dalmatien. Das Prasentationsrecht besitzt 
das k. k. Ministerium des Innern. 

12. K ü sten lan dis che Stiftung, gegründet 1821, mit 
2 Stiftplatzen für Jünglinge aus dem Küstenlande. Das Prasen­
tationsrecht besitzt das k. k. Ministerium des Innern. 

4 
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13. Herzoglich Sa voy 'sche Stiftung, 1756 gegründet, 1778 
mit der Theresianischen Akademie vereinigt, mit 16 Stiftplatzen 
für katholische adelige Jünglinge. Das V erleihungsrecht besitzt 
der regierende Fürst von und zu Liechtenstein. 

14. Freiherrlich Kirchberg 'sche Stiftung, gegründet 
1706, mit der- Akademie vereinigt 1750, mit 16 Stiftplatzen für 
katholische adelige Jünglinge. Das V erleihungsrecht besitzt das 
k. k. Landesgericht in Wien. 

15. Vi r g i l i a n i s c h e Stiftung, gegründet 1704, mit der 
Akademie vereinigt 1839, mit je 1 Stiftplatz für Steiermark, 
Karnten, Tirol, Bohmen, über- u~d Niederosterreich, für mittel­
lose adelige Jünglinge der vorstehend genannten Lander, welche 
6 oder mindestens 4 Gymnasial-Classen mit gutem Erfolg absolviert 
haben. Das P1·asentationsrecht jtat für Steierma~·k der jeweilige 
Fürsterzbischof von Salzburg, fü.i· Karnten der Landesausschuss in 
Salzburg, für Tirol der Besitzer des ersten graf!.. Thun'schen 
Majorats in Klosterle, für Bohmen der Besitzer des zweiten graf!.. 

'Thun'schen Majorats in Tetschen, für über- und Nieder-Osterreich 
der Besitzer des dritten graf!.. 'rhun 'schen Majorats in Choltitz. 

16. Valentin Andreas v. A dam o vic s 'sche Stiftnng, ge­
gründet 1860, mit 3 Stiftplatzen für Verwandte des Stifters und • 
deren Nachkommen, für Jünglinge Namens Adamovics aus Kuklo 
im PreBburger Coroitate gebürtig, endlich in Ermanglung solcher 
auch für andere Jünglinge. Das Verleihungsrecht besitzt die k. k . 
niederosterreichische Statthalterei. 

17. Freiin von Sc he Ile rer- Stiftung sammt Zustiftung, 

gegründet 1825, beziehungsweise 1884, mit je 1 Stiftplatz, u. zw. 
a) für üfficierssohne von adeliger Geburt (vom Ritter- oder Frei­
herrnstande} mit besonderer Rücksicht auf die Ertel von Krehlau­
schen Nachkommen; b) für Sohne von mittellosen üfficieren 
des Soldatenstandes mit besonderer Rücksicht auf solche, deren 
Vater sich im Felde rühmlich ausgezeichnet haben und in Folge 
V erwundung für Kriegsdienste untauglich geworden sind; in Er­
manglung sol cher auch Sohne . anderer verdienstvoller üfficiere 
unter der Voraussetzung, dass die Ehe im Activstande geschlossen 
wurde. Das Prasentationsrecht steht dem k. und k. Reichs­
Kriegsministerium zu. 
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18. Militar-M aria Theresia- Ord ens- Stiftung, gegründe 
1886, mit 2 Stiftplatzen für Sohne am Le ben befindlicher Mit- t 
glieder des Militar-Maria Theresia-Ordens. Das Prasentationsrecht 
steht dem Ordenskanzler zu. 

Die V erleihung derj enigen Stiftplatze, bezüglich deren den 
angegebenen Behorden oder Personen nur das Prasentationsrecht 
zusteht, erfolgt durch Se. k. u. k. Apostolische Maj estat. 

4. Liegender Besitz der Akademie. 
A. Das Aka.demie- Gebaude in Wien. 

Dieses ist, wie bereits in der geschicht1ichen Übersicht etr­

wahnt, das ehemalige kaiseL·liche Lustschloss ,Favorita", welches 
allerdings im Laufe von nahezu anderthalb Jahrhunderten durch 
Zubauten und Adaptierungen eine wesentliehe Umgestaltung er-

fahren hat. ' 
Wir lassen hier eine kurze Beschreibung des Akademie­

Gebaudes und. des dazu gehorigen Gartens folgen. 
In dem rechts von der Haupteinfahrt gelegenen Tracte be­

findet si ch die Ha u s kir ch e, die nach der Ho he das Erdgeschoss 
und das erste Stockwerk einnimmt und mit dem Chor, den Ora­
torien und der Sakristei einen .Inachenraum von 353 m2 umfasst. 

Das sehenswerte Altarbild rührt von der Hand des hekannten 
Meisters Peter Freiherr v. Strudel (1660-1714) her~ 

lm Corridor des Erdgeschosses weiter schreitend- gclangt 
man in die K ü chen rau m 1 i ch k e i te n; hinter denselben 
liegt das W i nt e r ba d, welches einen Baderaum mit 20 Cabinen 
und einen Heizraum mit Warm- und Kaltwasser-Reservoir enthalt. 

Von der Küche führt ein Gang zu den gegen den Garten 
ge1egenen S p e ise sa 1 en. Es sind zwei gro.Bere im F1achen­
ausma.B von 190 und 120m2 und zwei k1einere von je 56m2• 

Daran schlie.Bt sich ein geschmackvoll ausgestattetes Casino­
Locale, welches der geselligen V ereinigung der Functionare des 
Hauses dient. An der Gartenseite rückwarts schreitend ge1angt 
man dm·ch die Kan z l e i e n des Rechnungsdepartements, der 
Güter-Direction, der Hauptcassa und der Amtsverwaltung zu dem 

der Haupteinfahrt gegenüber liegenden Hof, in welchem sich der 
Eingang zum Ô k on o mat (der Hausverwaltung) befindet. 

4* 
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In dem links von der Haupteinfahrt zum unteren (nord­
lichen) Einfahrtsthor führenden Corridor befindet sich der Zu­
gang zur R e i t s c h u 1 e, die einen Flachenraum von ungefahr 
1000 m2 umfasst und einen in den Garten hinaus verHingerten 
Quertract des Gebaudes einnimmt. 

Nachst dem unteren Einfahrtsthor ist der Zugang zu zwei 
g r o B e n S a l e n, deren erster den Fecht- und Exercierübungen, 
im Winter auch den Bewegungsspie1en der Zoglinge dient, 
wahrend in dem zweiten die akademischen Festlichkeiten abge­
halten' werden. Hinter dem letzteren befinden sicb, das Akademie­
Gebaude gegen Norden hin abschlieBend, die zwei Tu rn sa 1 e. 

Die S t a 11 u n g e n, für ungefahr 20 Pferde bestimmt, 
welche der A.kadem ie für den Reitunterricht der Zog linge seitens 

des k. und k. Oberststallmeist4Jr- Am tes zur Verfügung gestellt 
werden, liegen nachst der R'eitschule und schlieBen mit der 
Sattelkammer und den Wagenremisen den schon bepflanzten Hof 
ab, dessen nordliche Querseite die Hauptfaçade der 0 r i e n ta­
lis chen A ka d e m i e, des letzten, aus dem Jahre 1883/4 
datierenden Zubaues des Akademie- Gebliudes, bildet. 

Begibt man sich auf der Treppe nachst der Haupteinfahrt 
in das erste Stockwerk, so gelangt man zunachst in einen V or- ' 
raum, von welchem links der Eingang in die drei Sale umfassende 
Bibliothek führt. Rechter Hand liegt der mitWandmalereien . 
geschmückte Tan z sa al. Der dort sich anschlieBende Quer­
tract enthalt den geraumigen S p r e c h s a al, der ehedem als 
W ohnraum für den Konig Alfonso XII. von Spanien, Zt>gling 
der Theresianisch~n Akademie von 1872-1874, diente. 

Unweit davon befindet sich der Eingang zu den Am t s­
I o c a 1 i t a t e n des A k a d e m i e - Di r e ct o r s. In diesen .ist 
von historisch- patriotischem Interesse das Sterbezimmer des 
Kaisers Karl VI., an welches zur fromm en Erinnerung an den 
V ater der groBen Stifterin eine Capelle ange ba ut wurde, in der 
alljahrlich am Sterb~tage des Kaisers eine Trauermesse ge­
lesen wh·d. 

Der Corridor, welcher an der StraBenseite in südlicher 
Richtung durch das erste Stockwerk geht, führt zum Gy rn na­
si u m. Am Ende dieses Corridors ist der Eingang zum Z e i chen-
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sa al, durch welch en man in das nuturhistorische Museum 
und wei ter in das p h y s i k al i s c h e C ab i n e t gelangt. Die 
drei letztgenannten Raumlichkeiten nehmen das erste Stockwerk 
des Zubaues ein, welcher im Jahre 1773 ,für Naturkunde und 
mathematische Wissenschaften" am Südende des Akademie- Ge­
bandes errichtet wurde. 

Der von der Bibliothek nordlich sich erstreckende Tract 
enthalt im e1·sten Stockwerk eine Kam erate . und weiter eine 
Privutwohnung, die sich bis zum nordlichen Zubau, der die oben­
erwahnten groBen Sale umfasst, erstreckt. 

lm Mitteltract des zweiten Stockwerkes befindet sich eine 
Reihe von l\1 us i k z i rn rn er n ; die übrigen Raume des Mittel­
und groBtentheils auch des Südtractes sind irn zweiten und dritten 
Stockwerk für die einzelnen K a rn e r a t e n · bestimmt, deren 
jede einen Studiersaal, einen Scblafsaal, eine Prafectenwohnung 

• und ein Dienerzimmer enthalt. 

lm zweiten Stockwerk des Südtracts ist der Zugang zur 
Kr anke na b th e il un g. lm Innern derselben führt eine Treppe 
in das dritte Stockwerk; dieser Theil der Krankenabtheilung, 
ausschlieBlich für infectiose Krankheiten bestimmt, ist von allen 
anderen Localitaten der Anstalt streng separiert. 

Die Juriste na b th e i 1 un g, in welcher jeder Zogling 
sein eigenes Zirnmer bewohnt, befindet sich im zweiten und dritten 
Stockwerk des nordlichen Tractes. 

Der zur Akademie gehorige G art e n, von welchem in den 
J ahren 1865 und 1872 nicht unbetrachtliche The ile zum Zwecke 
einer StraBenanlage abgegebe~ werden rnussten, wird gegen 
W esten von de rn Akademie - Gebaude, gegen Süden von der 
Theresianumgasse, gegen Osten von der Alleegasse und gegen 
Norden von dern Garteh des Taubstnmmen-Instituts und von 
mehreren Hausern begrenzt. Er besteht aus drei von einander 
abgeschlossenen Theilen. Der n or d 1 i c h e, groBtentheils mit 
Obstbaumen bepflanzt, ist gegenwartig den Zoglingen der Orien­
talischen Akademie eingeraumt, wahrend der langs der Favoriten­
straBe südwarts über das Akademie- Gebaude hinausreichende 
Theil ais bot anis cher Garten Unterrichtszwecken dient. 
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Der cl ritt e, bei weitem groBte Theil ist ausschlieBlich zur 

Erholüng und Belustigung der Zoglinge der Theresianischen 
Akademie bestimmt. In den unteren, ungefahr zwei Drittel um­
fassenden Partieen ist er groBtentheils mit Kastanien, theilweise 
auch mit Linden und anderen Baumen bepflanzt, welche weite, 
schattige Aileen bilden, die sich wie die groBen Rasenfla.chen, 
die von ihnen umsaumt werden, zu Spielplatzen für die Jugend 
vortrefflich eignen. Von den Allee - Baumen ist einer für die 
Geschichte der Verbreitung der Zierbaum e von Interesse; es ist 
di es ~ine alte Robinie von betrachtlichem Umfang, die das erste 
in _Ost.erreich gepflanzte Exemplar der gegenwartig so allgemein 
verbreiteten Baumart sein soli. Be~erkenswert ist auch eine gegen 
die Ostgrenze des Gartens gelegene G 1~ ott e, die für da~ 18G5 
errichtete Denkmal des damaligen Staatsministers und gegen­

w:irtigen Akademie-Curators sj: Excellenz R. v. Sc hm er 1 in g 
den Hintergrund bildet; in derselben soll die pragmatische Sanc­
tion von Kaiser. Karl VI. unterzeichn et worden sein. 

In dem oberen, pai.·kartig angelegten Theil des Gartens be­
fi nd et si ch ein 865m 2 umfassendes, in Stein gemauertes W asse r­
b as sin, welches im Somm er ais Schwimmschule, im Winter als 
Eislaufplatz benützt wird. . 

Zum Wiener Besitz des Theresianums gehort auch ein Haus 
(Nr. 30 der Alleegasse), welches auf einem vom Akademie-Garten 
abgetrennten Baugrunde itn Jahrc 1864 errichtet wurde und' 
grüBtentheils von Angestellten der Anstalt und deren Familien 

bewohnt wird. 

B. Fondsgüter. 

Dieselben kamen theils durch stiftungsmaBige Widmung, 
theils durch Kauf in den Besitz der Theresianischen Akademie 
und sind nach dem gegenwartigen Stand die folgenden fünf: 
Z i s t e r s d o r f und G r o B - R u s s b a c h in Niederosterreich' 
Dürnholz und Neutitschein in Mahren, Hepin in Bohmen. 

Z i s t e r s d o r f liegt im N ordo sten Niederosterreichs an 
einem Zweig der Hauptlinie der Nordbahn, etwa 70 Kilometer 
von Wien enttern:t. Das Gut besteht ans einem schonen, inmitten 
des gleiehrtan1igen Stadtel1ens gelegenen Scbloss und aus einem 
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Grundbesitze, dessen Hauptproduction Zuckerrübencultur und 
Getreidebau bildet. 

Gr o 13- Russ bach, etwa 40 Kilom eter no rellich von Wien, 
zwei Wegstunden von der Station Neubau-Kreuzstetten der oster­
reichisch- ungarischen Staatsbahn, ist das kleinste Fondsgut der 
Akademie. Das ansehnliche Schloss ist ·in einem Marktflecken 
gelegen. Der Grundbesitz besteht fast ausschlie13lich aus Wal­
dungen. 

D ü rn holz, eines der gro13eren Fondsgüter, ist im süd­
lichen Mahren in det· Nahe der Stadt Nikolsburg gelegen. Es 
besteht aus einem gro13en Schloss, das eine prachtige Lage an 
der Thaya hat, und einem Grundbesitz von Ackerland, Wiesen, 
W eingarten und Wald. Auf den Âckern. wird vorzugsweise Zucker­
rübe und Getreide gebaut. 

N e ut i t s chein, mit einem Schloss inmitten der bekannten 
Industriestadt Nordmahrens, hat einen ansehnlichen Grundbesitz, 
'der groBtentheils _aus W ~ldungen besteht. 

. . Ü epi n bei Melnik im nordlichen Bohm~n ist die jüngste 
Erwerbung un ter den Theresianischen Fondsgütern; es wurde 
im Jahre 1876 gekauft, nachdem das Fondsgut Battaszék in die 
V erwaltung cler konigl. ungarischen Regierung übergegangen war. 
Es besteht aus einem schonen Schloss mit groBem Park und 
ausgedehnten Obstgarten, ferner aus Ackergrund, der vorzugs­
weise mit Zuckerrübe, Getreide und Olfrüchten bepflanzt ist, und 
aus W aldungen. 

Mit dem Besitz der Theresianischen Fondsgüter sind zwolf 
Kir ch e np at r o nat e verbunden. 

6. Sammlungen der Akademie . 
. A. Bibliothek. 

Die Theresianische Bibliothek umfasst nach ihrem heutigen 
Stande einen Bücherschatz von ungefahr 50.000 Banden. 

Den Grundstock desselben bild et nicht mehr die alte, dem 
Theresianum im Jahre i 748 geschenkte Gare Il i'sche Bibliothek; 
diese wurde nach Aufhebung der früheren Organisation der 
Akademie im Jahre 1785 der Lemberger Universitat übergeben 

und fand ein trauriges Ende, indem sie im Jahre 1848 groBteu 
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theils verbrannte. Nachdem im Jahre 1797 die Akademie wieder 

nach ihrer ursprünglichen Anlage errichtet worden war , wurde 
auch eine n eu e Bi b 1 i o th e k gegründet. 

Die bis zum Jahre 1830 gemachten groBeren Erwerbungen . 
derselben hab en der Hauptsache nach folgenden Ursprung: 1) 

1. 6300 Bande von Duplikaten der aus den aufgehobenen 
Klostern der Wiener Universitats-Bibliothek einverleibten Büeher­
schatze. Darunter sind besonders hervorzuheben die Geschichts­
werke von Gronovius, Graevius und Muratori, die Acta sanctorum, 
die Ha1~duinischen und Coletischen Conciliensammlungen und von 
medizinischen Werken vortreffliche altere Ausgaben des Hippo­
m·ates und Galenus, Conrad Gessn~r und Vesalius . 

2. An 5000 Bande aus der Bibliothek des aufgehoben en 
Benedictiner-Klosters Mondsee. Zwar kam nichts von den daselbst 

~ 

befindlichen kostbaren Manuscri.vten in den Be~itz der 'I'here-
sianischen Bibliothek, doch manche typographische Seltenheiten 
ans der Zeit von 1469-1500, ferner die Pariser Polyglotta, das 
Corpus historiae byzantinae und eine groBe Anzahl von kirchen­

geschicbtlichen Werken. 
3. 4200 Bande aus der Bibliothek des aufgehobenen Kar­

meliter-Klosters auf der Laimgrube, darunter gr<>Btentheils th eo­
logische W erke, griechische und lateinische Classiker (Aldinische 
Ausgaben), auch einiges von spanischer und portugiesischer 
Literatur. 

4. 3700 Bande aus dem Nachlasse des Propstes Blnmen­
stein in Maria- Taferl1 meist \Verke kunstgeschichtlichen nnd 
numismatischen Inhalts. 

5. 3000 Bande, die Bibliothek von Franz Herbitz (Custos 
der Theresianischen Bibliothek 1798-1817), botanische, literar­
historische und geographische W erke, Landkarten, Zeichnungen, 
ferner typographische Curiositaten, darunter das vor 1460 ge­
druckte Katholikon Joannis de Janua. 

6. 800 Bande aus der graflich Deblin'schen Bibliothek, 
geographische W erke, Atlanten, Ausgaben von Classikern ad 

1
) Nn ch I g. Hrndil, Nachricliten über das k . k. Theresiannm und über 

die En ts tehung de r ùaRelbst befincllithen Bibliothek. Wieu, 1866. 
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usum Delphini, verschiedene Manuscripte, dar un ter ein U nicum, 
die bohmische Grammatik von Johann Blahoslaw a us dem 
Jahre 1571. 

7. Die 900 Bande starke Bibliothek des Pfarrers Muthsam 
in Hütteldorf, vorzugsweise lexikographische und naturwisseu­
schaftliche -v\T e1·ke enthaltend. 

8. Die Bibliothek des Bibliothekars der Theresianischen 
Akademie, v. Sartori, 4000 Bande, vorzugsweise Geschichtliches, 
darunter eine groi3e Sammlung von Memoiren. 

9. Durch Ankauf unter den Curatoren Grafen Saurau und 
Freiherrn v. Summerau 3000 Bande, darunter groBe Sammelwerke 
wie die Encyclopédie méthodique, das Journal von Rozier, die 
Encyclopédie des Arts et Metiers und zahlreiche Abhandlungen 
der Akademien von London, Paris, Petersburg u. s. w. 

10. lm Tauschwege eine betrachtliche Anzahl philologischer 
W erke, so besonders vom Buchhandler Funk gegen Duplikate 

·von theologischen Büchern eine Sammlung von Classikern Bur­
mann'scher und Bentley'scher Ausgabe. 

Nachdem im Jahre 1830 noch von Ritter v. Schwandtner 
eine 850 Bande enthaltende Büchersammlung der 'rheresianischen 
Bibliothek testamentarisch vermacht worden wa1·, war die Reihe 
der groBeren Erwerbungen geschlossen, cloch hat die Bibliothek 
auch seither dm·ch kleinere Schenkungen, besonders aber dm·ch 
Ankauf (die aus den Mitteln der Akademie zu diesem ~wecke 
bestimmte Dotation betrug in den letzten J ahren 1:egelmaBig 

GOO fl.) einen stetigen Zuwachs e\·fahren. 
Bei den Anschaffungen wurde stets ein besondei·es Augen­

merk auch den J u g e n d s c h r i ft e n zugewandt, welche, im 
Sinne des hohen Ministerial- Erlasses vom 23. December 1885 
revidiert, eine speciell catalogisierte Abtheilung bilden. 

Die Bibliothek ist d~n Angestellten und unter gewissen Vor­
aussetzungen den Zoglingen der Akademie, die Jugendschriften­
Sammlung auch den externen Schülern des Anstalts-Gymnasiums 
zuganglich; auswartige Personen dürfen nur mit besonderer El'­
laubnis der Akademie-Direction Bücher entlehnen. 

Die Stelle des Bi b 1 i o th e kars versieht gegenwartig ein 

Prafect der Juristenabtheilnng. 
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B. Natur~istorisches Museum. 
Wie die ursprüngliche Bibliothek gieng auch die erste natur­

historische Sammlung, welche 1773 angelegt und in dem zn diesem 
Zwecke am Südende des Gebaudes aufgefübrten Zubau aufgestellt 
worden war, für die Akademie vollstandig verloren. Denn ais 1784 
das Akademie-· Gebaude in den Besitz der k. k. Ingenieur- Aka­
demie übergieng, wurde die Sammlung an verschiedene Institute 
vertheilt; ein Theil kam an das Hof-Naturaliencabinet, das Meiste 
erhielt die Wiener U niversitat. . 

Nàch der Wiederherstellung der Akademie im Jabre 1797 
wnrde dank dem fordernden Interesse des Curators Grafeu 
Saur au dm·cb verschiedene Schenkun.geu und Kaufe eine nene 

naturhistoris'che Samrnlung ge schaffen , deren W ert schon im 
Jahre 1811 ,.,zwischen 24 bis 30 ~usend Floren i~ guter Münze" 
angegeben werden konnte. , · 

In den ·Jahren 1848 und 1849 musste, wie in der geschicht­
lichen Übersicht erwahnt, ein Theil der Akademie-Raumlichkeiten, 
darunter der ganze für die naturwissenschaftlichen Sammlungen 
bestirnmte Tract, dei· Universitat für juridische mid philo.sophische 
V orlesungen über lassen werden. Da die Raumung der betreffen­
den Localitaten sehr schnell erfolgen musste, wurde die Akaden1ie 
ihres wertvollen naturhistorischen Museums ·groBtentheils verlustig, 
dessen Schatze, da für ihre Unterbringung kein passender Raum 
vorhanden war, in Kisten vei·packt und in verschiedenen gerade 
zur Verfügung stehenden Localen aufbewahrt wurden, natürlich 
nicht ohne hiebei bedeutenden Schaden zu leiden. 

Erst im Jahre 1871 kam das Museal-Gebaude wieder in den 
urieingeschrankten Besitz der Akademie. Sofort gieng man daran, 
das Museum wieder zu ertichten. Dank der thatkraftigen Forderung 
des Curatoriums und der unablassigen Bemühung des Directors 
R. v. Pa w 1 o w s ky, der selbst sehr umfassende naturgeschicht­
liche· Kenntnisse besass und 'den Sammlungen sein besonderes 
Interesse zuwandte, war die Akademie schon innerhalb weniger 
Jahre wieder in) Besitz einer reichen, gut geordneten. natur­
historischen Sammlung. 

Seit dieser Zeit wurde das Museum theils durch Schen­
kungen, theils dm·ch Kaufe fortwahrei1d bereichert. lm Jahres-
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berichte von 1891 gibt Custos Professor Th en über den Stand 
desselben einen genauen Ausweis. Nach diesem sind alle Thier­
ordnungen, darunter die Saugetbiere mit 110 Arten, die Vogel 
mit 561, die Reptilien und Amphibien mit 64, die Fische mit 
116, die Insec~en mit 8436, die Jvlollusken mit 2002 Arten ver­
treten; auch finden sich zahlreiche Skelette von Thieren hoherer 
Ordnung. V on botanischen Sammlungen ist ein Phanerogamen­
Herbarium der Wiener Flora mit 1523 und ein allgemeines Pha· 
nerogamen-Herbarium mit 2680 Arten, fern er eine Cryptogamen­
und Holzartensammlung vorbanden. Die mineralogische Samm­
lnng enthalt 424 Arten in 4760 Exemplaren, die terminologiscb­
technische Sammlung 606 , die geognostische 644 Stück, die 
palaontologische 615 Arten. Nach The n ist die Vogelsammlung 
eine der schonsten und vollstandigsten in ganz Europa und die 
Mineraliensammlung dm·ch GroBe und Schünheit der Schaustücke 
besonders bemerkenswert. 

Das natur~istorische Museum untersteht einem Custos, dem 
jeweiligen Professor der Naturgeschichte am Anstaltsgymnasium, 
welcher die Instandhaltung nnd Erganznng der Sammlnng sowie 
die genane Führung der Cataloge und Inventare zu besorgen 
hat und dem in erster Linie die Aufgabe zufallt, das Museum 
den Zoglingen entsprechend znganglich zn mach en und für ·die­

selben geistig zn verwerten. 

C. Physikalisches Cabinét. 

Unter den Sammlungen der Anstalt nimmt die ph ys i ka­
l i sc h- ch e rn i sc he eine her'vorragende Stelle ein. Sie be­
findet sich nach wiederholten Transferierungen gegenwartig wieder 
in dem ihr ursprünglich zugewiesenen Raume, namlich in dem im 
Jahre 1773 für ,Naturkunde und mathematische Wissenschaften" 
errichteten einstocki~en südlichen Zuba.u des Akademie-Gebaudes. 

Über die frühere Geschichte der physikalischen Sammlung 
fehlen verlassliche Aufzeichnungen. Jedenfalls ist das Wenige, 
was etwa in den m·sten Jahrzehnten des Bestehens der Aka­

demie vorhanden gewesen sein mag, grol3tentheils zu Grunde 
gegangen und nur ein paar ehrwürdige Stücke, die sich noch 

hente im Inventar finden, dürften noch aus cler J esuitenzeit 
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stammen.' Hièrher gehort u. A. ein Erd- und Himmels- Globus 
a us dem J abre 1728 und ein groBes completes Mikroskop a us 
der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts, in dessen Stativ­
kastchen sich das Autograph des Verfertigers ,John l\Iarsehall 
Londini fecit" vor:findet und welches auch dm·ch die Drechsler­
arbeit und dm·ch den Silberwert seiner Metallbestandtheile merk­

würdig ist. 
Ais nach dem Jahre 1773 die Realien im Unterrichtsplan 

grüBere Pflege fanden, dürfte ein nach dem damaligen Stande 
der Wissenschaft gut ausgestattetes physikalisches Cabinet er­
richtet w'orden sein, das nach der Aufhebung der Akademie im 
Jahre 1784 an die in der Favorità untergebrachte Ingenieur­
Aka:demie übergieng und nach der Wiederèrrichtung des Th ere­

sianums im Jahre 1797 iheilweise in den Besitz desselben zurück-
~ 

gelangte. 
Einige Ingenieur- Instrument~ und Messapparate stammen 

aus dieser Zeit, wie auch ein Newton'sches Spiegel-rreleskop, 
nach seinem Bewegnngsmechanismus zu schliel3en, dasselbe Alter 

haben dürfte. 
Interessante Inventarstücke des Cabinets sind ferner nenn 

aus den zwanziger Jahren urtseres Jahrhunderts stammende Glas~ 
tafeln mit schonen Atz:figuren, gefertigt von damaligen Zoglingen, 
deren Namen, von kunstvollen Arabesken umrahmt, sich ein­
geatzt :finden. 

Eine mit der Entwicklung der Wissenschaft stetig fort­

schreitende Bereicherung der Sammlung · fand wohl erst in den 

letztvergangenen drei oder vier Jahrzehnten statt, ganz plan­
maBig erst seit dem Jahre 1871, a1s das Cabinet wieder in den 

Besitz der früheren Raum1ichkeiten, die dm·ch mehr als zwanzig 
Jahre den Zwecken der Universitat gedient hatten, gelangt war. 

Der gegenwartige Bestand des Cabinets ist ein reicher und 

über die Bedürfnisse einer Gymnasial- Lehrmittelsammlung weit 
hinausgehendm•. 

Nach dem Inventar enthalt die Sammlung über 870 Nummern, 
wobei jedoch die zahlreichen chemischen Reagentien sowie di e 
Gerathschaften und Nebenbestandtheile completer Apparate nicht 
mitgerechnet sind. Der Gesam mtwert ü bersteigt den Betrag von 



61 

20.000 fl. Die relativ zahlreichsten Objecte gehoren den Gebieten 
der Optik und Elektricitat an, welche mit 160, beziehungsweise 
284 Numrnern vertreten sind. In allen Gebieten sind einige be­
sonders wertvolle Apparate und Instrumente vorhanden, im 
ganzen ungefahr 40 N ummern, der en Anschaffungspreis im ein­
zelnen zwischen 100 und 500 fl. betragt. 

Die jahrliche Dotation, welche zur Erhaltung und Bereiche­
l'ung des physikalischen Cabinets aus den Mitteln der Akademie 
verwendet wird, betragt 500 fl. Die Stelle des Custos versieht 
einer der Fachprofessoren des Anstalts - Gymnasiums. 

D. Archaologisches Cabinet~ 

lm Hinblick auf die steigende Bedeutung, welche die Denk­
maler-Forschung für die classischen Studien. an den Gymnasien 

gewinnt, hat das h. Curatorinm der Akademie mit Erlass vom 
24. December 1892 die Grün dung eines arch a o logis ch en 
Cabinets angeordnet, das unter der Leitung eines Mitglieds 
des Lehrkorpers alle bereits vorhandenen archaologischen An­
schauungsmittel vereinigen s0ll, und zugleich eine entsprechende 
J ahresdotation für eine planmaBige, alle Bedürfnisse in gleicher 
W eise berücksichtigende V ermehrung der Sammlung bewilligt. 

Die in ihrer Entstehung begriffene archaologische Samm­

lung besitzt auBer den an Schulen allgemein verwendeten Tafeln 
und Bilderwerken bereits eine Anzahl Gypsabgüsse nach do1· Antike, 
fern er eine reiche M ü n z en - S a rn rn l un g (ca. 12.000 Stück) 
und Lippert 's Dactyliothek, eine Collection von 2000 Ab­
drücken aus der Mythologie der Griechen und Romer. 

--~--


